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Wir sind auch im Internet vertreten! 

Besuchen Sie uns unter: 
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Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 

für Ihr Interesse an unserem Newsletter danken wir Ihnen. Die Aktiven im wp.net 

erstellen diesen Newsletter auf freiwilliger Basis. Soweit es das Geschäft erlaubt, 

bemühen wir uns, den Newsletter erscheinen zu lassen. Anteil am Entstehen dieses 

Newsletters, dafür herzlichen Dank für die Beiträge und das Korrekturlesen gehen 

nach Schwerin zum WP Thies Wöllecke, nach Berlin zum WP Dr. Johannes von 

Waldthausen und nach Trier zu Frau WPin Antje Pittner. 

In den Textteilen sind Anlagen eingebunden. Immer wenn Sie im Text auf dieses 

Zeichen  stoßen, können Sie die Datei mit Doppelklick oder rechter Maus-
taste aufmachen. 

Vielleicht haben Sie in der Urlaubszeit die Muße, den diesmal etwas umfangreiche-

ren Newsletter zu studieren und zu kommentieren. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen jedenfalls 

wp.net e.V. 

Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung 
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I. Die WPO Novelle ist durch – Was bringt sie uns? 

Der Kampf um eine bessere Berufsauf-
sicht im Interesse aller, die sich in der 
(auch noch jüngsten) Vergangenheit 
Schuld auf sich geladen haben, ist zu 
Ende.  

 
In den runden Räumen des Paul-Löbe-Hauses  

finden die Anhörungen der Sachverständigen statt. 

Das IDW jubelt, hat es doch den Abge-
ordneten bzw. den Ausschussmitglie-
dern von CDU/CSU und SPD eine Rege-
lung schmackhaft gemacht, die wir als 
Wirtschaftsprüfer selbst nicht anwenden 
dürfen. Die APAK wurde mit einem ge-
setzlichen Prüfungshemmnis belegt und 
darf trotzdem ein Gesamturteil über die 
319a-Prüfer abgeben. Gesetze sind 
eben keine Berufsgrundsätze/gesetze. 

Für manche Kollegen/in wurde es höchste Zeit, 
dass die 7. WPO-Novelle verabschiedet wurde. 

 

Darüber hinaus wurde die Praxis, die 

schon sehr früh mit ihrer ersten Quali-

tätskontrolle 2004 dabei war, für Ihre 

vorschnelle Qualitätskontrolle bestraft: 

Die im Gesetz vorgesehene Verlänge-

rung konnte handelsrechtlich nicht in 

Anspruch genommen werden! 

Auswirkungen der Novelle? 

Im Herbst erfahren wir die Änderungen 
auf den bundesweiten Kammer-
Roadshows, die gerade auf die Home-
page der WPK angekündigt wurden.  

Wir haben Ihnen heute schon eine Zu-
sammenfassung erstellt.  

Für tiefer gehende Studien hat uns die 
WPK die Neufassung der WPO auch 
schon zur Verfügung gestellt.  

Hier die Webadresse zum Download: 

http://www.wpk.de/rechtsvorschrif-

ten/rechtsvorschriften.asp 
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Neuregelungen durch die 7. WPO-Novelle 
Im Juni 2007 hat der Bundestag das Berufsrechtsreformaufsichtsgesetz verabschiedet. 


Der Schwerpunkt der gesetzlichen Maßnahmen sollte die Stärkung der Berufsaufsicht der 
Wirtschaftsprüferkammer sein. Während bislang die WPK immer schon geringe Pflichtver-
stöße von Berufsangehörigen in staatlichem Auftrag ahnden konnte, wurden evidente 
Pflichtverstöße nach wie vor von den Staatsanwaltschaften und den ordentlichen Gerichten 
in Deutschland sanktioniert. Obwohl also eine lückenlose staatliche Berufsaufsicht über 
Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer bestand, offenbarte dieses System, insbeson-
dere unter dem Eindruck der Bilanzskandale seit 2001 Schwachstellen, die mit dieser No-
velle beseitigt werden sollen.  


So wurde insbesondere von der APAK festgestellt, dass die Wirtschaftsprüferkammer keine 
ausreichenden, beispielsweise stichprobenartigen, Ermittlungsmöglichkeiten hat. Konse-
quenterweise werden mit der letzten Novelle die Ermittlungszuständigkeiten der Wirt-
schaftsprüferkammer ausgeweitet und ihr Verhältnis zu Generalstaatsanwaltschaft und zu 
den Berufsgerichten schärfer abgegrenzt. Letzteres soll auch dazu führen, dass die Staats-
anwaltschaften und Berufsgerichte von berufsaufsichtlichen Fällen entlastet werden, bei 
denen eine schwere Schuld nicht vorliegt und die deswegen kaum geahndet wurden. 


Das Kernanliegen und die Hauptaufgabe des verabschiedeten Gesetzes war die Berufs-
aufsicht über Wirtschaftsprüfer durch die Wirtschaftsprüferkammer als Teil der mittelbaren 
Staatsverwaltung. Bislang hat die Wirtschaftsprüferkammer nicht in jedem Fall diejenigen 
gesetzlichen Möglichkeiten, die sinnvoll und geeignet wären, um diesem Auftrag als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts gerecht zu werden. Eine unabhängige und starke Be-
rufsaufsicht über die Wirtschaftsprüfer wurde nicht nur national, sondern zunehmend auch 
international erwartet und gefordert, weshalb die bisherigen Regelungen hinsichtlich der 
Ermittlungszuständigkeit und der Ermittlungskompetenzen der WPK und des Verhältnisses 
der Wirtschaftsprüferkammer zu Generalstaatsanwaltschaft und Berufsgericht als letztver-
antwortliche Instanz im Rahmen des berufsgerichtlichen Verfahrens sachgerecht anzupas-
sen waren.  


Ob die Hoffnung des Gesetzgebers aufgehen wird, die von den Big4 dominierte WPK als 
wirksame Überwachungsinstanz gestärkt zu haben, wird von den Vertretern der kleineren 
Praxen stark bezweifelt1.  


                                                           
1 Das Peer Review-Verfahren wurde 2001 auf Drängen des IDW und der WPK eingeführt, um den Druck auf den 


Dampfkessel der Öffentlichkeit wegen der vielen in die Bilanzskandale verwickelten Prüfungsgesellschaften ein Ventil 
zu geben und der Öffentlichkeit damit zu zeigen, dass man was tut, dass man sich überprüfen läßt. So spricht Prof. 
Dr. Kluth, Peer Review auf dem verfassungsrechtlichen Prüfstand, DStR 2000, S. 1927, von einer „Gesetzgebung on 
demand“. Die Öffentlichkeit hat dieses von IDW/WPK angestrengte Verfahren (Peer Review) nicht wirklich als echte 
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Im Einzelnen ergeben sich im Wesentlichen folgende Änderungen durch die WPO-
Novelle1: 


1. Stärkung der Berufsaufsicht (Staatsaufsicht über die Wirtschaftsprüfer) 


§ 36a (Übermittlung der Arbeitspapiere trotz Verschwiegenheitspflicht). Der Berufsträger 
hat zwar ein Aussageverweigerungsrecht, jedoch muss er Unterlagen (Arbeits-
papiere) an die APAK herausgeben. 


§§ 57a, § 57b, § 57c, § 57e, § 57f, § 136 (Änderungen im Bereich der Qualitätskontrolle), 
siehe auch bb.)  


§ 61 a  (Klarstellung des Umfangs der Vorlagepflicht im Rahmen der Sonderuntersuchung)  


§ 62  (Erweiterung der Ermittlungsmöglichkeiten)  


§§ 62b und 133b (anlassunabhängige Sonderuntersuchungen). Dieser Streitpunkt wurde 
vom Bundestag im Sinne des IDW und der WPK gelöst. Nur die Prüfer von 319a-
Unternehmen darf die APAK prüfen, muss aber ein Urteil über die Gesamtpraxis 
des 319a-Prüfers abgeben. Ein auf Drängen des IDW und WPK eingeführtes ge-
setzliches Prüfungshemmnis, siehe auch bb5.) 


§ 62a (Zwangsgeld auch gegen Zeugen)  


§ 63 (Klarstellung der Zuständigkeit zwischen WPK und GStA/Berufsgericht;  
Einführung einer kammerseitigen Untersagungsverfügung)  


§§ 68, 84a, 126, 126a (Anpassung des Maßnahmenkatalogs)  


§ 70 i.V.m. § 63 Abs. 2 (Verjährungsunterbrechung)  


§ 81 (Anwendbarkeit des § 62)  


§ 82b (Akteneinsicht und Beteiligung der WPK)  


§ 83b (Einschränkung der Anwendung)  


§ 126 (Zwangshaft zur Kostenvollstreckung)  


2. Umsetzung von Europarecht  


Dazu wurden im Einzelnen folgende Änderungen in der WPO vorgenommen:  


§ 9 (Modernisierung des Berufszugangs)  


§ 27 (Erweiterung des Rechtsformkatalogs/Europäische Gesellschaft)  


§ 28 (Anwendungserweiterung auf EU-Abschlussprüfer). Dies führt zu einer europaweiten 
Konzentration der Prüfungsgesellschaften. 


                       
Überprüfung wahrgenommen. Dies macht die APAK in Ihrem Tätigkeitsbericht 2006 (S. 13) auch deutlich und spricht 
von deutlichen Defiziten.  


1 Der Gesetzentwurf ist im digitalen Handbuch abgelegt unter ZL-20. 
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§§ 37, 38, 39, 40 (Berufsregister)  


§ 52 (Wegfall des speziellen Werbeverbots), siehe auch bb1.) 


§ 55 (Aufhebung der Ermächtigung für Honorarordnung), siehe auch bb2.) 


§ 55a (Vergütungsgrundsätze)  


§ 55c (Transparenzbericht), siehe auch bb4.) 


§§ 57 Abs. 6 bis 9 und 66a Abs. 9 bis 11 (Internationale Kooperation)  


§ 134 (Anwendung von Vorschriften der WPO auf außereuropäische Prüfer)  


Mit der Reform der Berufsaufsicht wird gleichzeitig die nun vorliegende „Richtlinie 
2006/143/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Ab-
schlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung 
der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
84/253/EWG des Rates" in deutsches Recht umgesetzt.  


Die Umsetzungsfrist läuft zwar europaweit noch bis zum 29. Juni 2008, der deutsche Ge-
setzgeber hat also schon 1 Jahr vorher diese Euro-Regeln ins deutsche Recht transfor-
miert.   


2.1. Aufhebung des Werbeverbots 


Die bisherigen Sätze 2 und 3 des § 52 WPO sind hinsichtlich der Frage der Werbung durch 
Berufsangehörige nicht nur negativ formuliert („berufswidrige Werbung ist ihm nicht gestat-
tet"), sondern beinhalten zudem noch weitere Einschränkungen. In der Mitteilung der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 9. Februar 2004 („Bericht über den 
Wettbewerb bei freiberuflichen Dienstleistungen", KOM [2004] 83 endg.) wird unter ande-
rem die einschränkende Regulierung bei den Werbemöglichkeiten von Freiberuflern kriti-
siert. Zwar muss die geltende Regelung des § 52 WPO bereits nach geltendem Recht ein-
schränkend ausgelegt werden. Um künftig klarzustellen, dass Werbung von Wirtschaftsprü-
fern grundsätzlich zulässig ist, wird dieser Grundsatz nunmehr sprachlich positiv gefasst 
und im § 52 WPO-Novelle verankert.  


2.2. Vergütungsregelung ohne Bedingungen 


In § 55a WPO wird die Vergütung neu geregelt und die Formulierung aus der  
Prüferrichtlinie übernommen. Nach Auffassung eines Teils des Berufsstandes leistet diese 
Formulierung der Freigabe der Dumpingpreise Vorschub: 


„Die Vergütung für gesetzlich vorgeschriebene Abschlussprüfungen darf über 
Satz 1 hinaus nicht an weitere Bedingungen geknüpft sein und sie darf auch 
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nicht von der Erbringung zusätzlicher Leistungen für das geprüfte Unterneh-
men beeinflusst oder bestimmt sein. Besteht zwischen der erbrachten Leistung 
und der vereinbarten Vergütung ein erhebliches Missverhältnis, muss der Wirt-
schaftsprüferkammer auf Verlangen nachgewiesen werden können, dass für 
die Prüfung eine angemessene Zeit aufgewandt und qualifiziertes Personal 
eingesetzt wurde."  


Eine Beeinflussung im Sinne des § 55a Satz 2 WPO kann z.B. vorliegen, wenn die gezahlte 
Gesamtvergütung für die Prüfung in einem erheblichen Missverhältnis zur Prüfungsleistung 
steht; solche Vergütungen wären dann berufsrechtlich unzulässig. Anhaltspunkt für eine 
Bewertung könnten etwa die „Stundensätze für Pflichtprüfungen kommunaler Eigenbetrie-
be" als Untergrenze sein. Dies steht aber nur in der Gesetzesbegründung und nicht im Ge-
setz, es entfaltet somit keine unmittelbare Wirkung.  


Zur Überwachung dieser Maßnahme weist die Gesetzesbegründung auf andere Überwa-
chungsinstrumente hin. Eine Überprüfung der Einhaltung dieser Berufspflichten, deren 
Nichteinhaltung entsprechend §§ 63 ff. WPO sanktioniert wird und auch bei der Bewertung 
der Unabhängigkeit gemäß §§ 319, 319a HGB Berücksichtigung finden könnte, findet im  


⇒ Rahmen der Qualitätskontrolle (§§ 57a ff. WPO),  


⇒ der verdachtsgestützten Berufsaufsicht (§ 61a Satz 2 Nr. 1 WPO) und  


⇒ der anlassunabhängigen Sonderuntersuchungen (§ 61 Satz 2 Nr. 2 WPO) statt.  


Der Berufsstand ist daher in diesem Zusammenhang aufgerufen, die untergesetzlichen Re-
gelungen zur Qualitätskontrolle so zu fassen, dass insbesondere Inhalt, Umfang und Kon-
sequenz der Überprüfung der Vergütungsgrundsätze deutlich werden; ggf. sind hierzu die 
Satzung für Qualitätskontrolle (§ 57c WPO) und der sog. IDW Prüfungsstandard 140 zu er-
weitern. 


Durch die weitere Einfügung des Verweises auf § 2 Abs. 1, 2 und 3 Nr. 1 und 3 WPO in 
Satz 1 wird der Anwendungsbereich des § 55a Abs. 1 WPO eingeschränkt, d.h. die Vergü-
tungsgestaltung wird liberalisiert: Zukünftig kennen hinsichtlich der Beratungstätigkeiten 
nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 WPO zusätzlich zum Honorar erfolgsbezogene Vergütungen oder 
Elemente vereinbart werden, da diese Tätigkeiten weder die o.g. gesetzlichen 
Vorbehaltsbereiche des Wirtschaftsprüfers betreffen (Abschlussprüfung, Steuerberatung) 
noch aufgrund ihrer parteilichen Erbringung den im Berufsbild angelegten und erwarteten 
Anschein der Objektivität und Unabhängigkeit besitzen (Sachverständigentätigkeit, 
Treuhandverwaltung). Die bereits jetzt schon bestehende Befugnis des Wirtschaftsprüfers 
und vereidigten Buchprüfers umfasst eben auch die Wirtschafts- und 
Unternehmensberatung, letztlich das gesamte Spektrum der Interessenwahrnehmung auf 
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wahrnehmung auf wirtschaftlichem Gebiet. Im Gegensatz zu den o.g. Kernbereichen der 
Tätigkeit ist hier die Vertretung der Interessen des Auftraggebers nicht nur zulässig, son-
dern sogar Teil der gewissenhaften Berufsausübung. Ferner ist zu berücksichtigen, dass 
die Leistungen von Wirtschaftsprüfern und vereidigten Buchprüfern nur in geringem Um-
fang von möglicherweise schutzbedürftigen Privatpersonen nachgefragt werden. Zudem 
besteht ein sehr starker Wettbewerb; in der Unternehmensberatung ist in den letzten Jah-
ren eine vermehrte Tendenz festzustellen, die Vergütung der Berater stärker an den Erfolg 
der Beratung zu knüpfen, zumal Wirtschafts- und Unternehmensberater, die nicht zu den 
verkammerten Berufen gehören, dem Verbot der Vereinbarung von Erfolgshonoraren nicht 
unterliegen.  


Dies ist die Meinung des Gesetzgebers, die er in der Gesetzesbegründung so zum Aus-
druck brachte. 


2.3. Allumfassendes Qualitätssicherungssystem für die WP/vBP-Praxis  


Dazu wurde der § 55b Satz 1 WPO wie folgt gefasst:  


„Der Wirtschaftsprüfer oder die Wirtschaftsprüferin hat die Regelungen, die zur 
Einhaltung der Berufspflichten erforderlich sind, zu schaffen sowie ihre Anwen-
dung zu überwachen und durchzusetzen (Qualitätssicherungssystem)."  


Die bisherige Formulierung wurde mitunter im Berufsstand so verstanden, dass die Berufs-
pflicht zur Schaffung eines Qualitätssicherungssystems nur bei der Durchführung betriebs-
wirtschaftlicher Prüfungen, bei denen das Berufssiegel geführt wird, besteht, da auch nur 
dort die sog. externen Qualitätskontrolle gemäß §§ 57a ff. WPO besteht.  


Mit dieser Neufassung will man die mancherorts als irreführend gesehene Formulierung der 
bisherigen WPO durch die inhaltlich gewollte, eindeutige Formulierung. § 55b WPO erset-
zen.  


Auch die damalige Gesetzesbegründung zur Einführung von § 55b WPO hat dieses Miss-
verständnis gefördert; da der „insbesondere"-Satz jedoch nur die Bedeutung des Qualitäts-
sicherungssystems in diesem Bereich hervorheben sollte. Durch die Neufassung macht 
man nun deutlich, dass die Berufspflicht, ein Qualitätssicherungssystem zu unterhalten, für 
die gesamte Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers und des vereidigten Buchprüfers, d.h. für alle 
Bereiche des § 2 WPO gilt. Hiermit ist allerdings nicht verbunden, dass auch Fokus und 
Umfang der externen Qualitätskontrolle auf diese Tätigkeiten außerhalb der gesetzlich vor-
geschriebenen Abschlussprüfungen ausgedehnt wird. Nach der Gesetzesbegründung wer-
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den europäische und internationale Vorgaben und Erwartungen an Qualitätssicherung auch 
nicht überdehnt.  


Die kleinen und mittelständischen Praxen halten diese Regelung, nämlich das Gesetz an 
die VO 1/2006 anzupassen, für nicht sachgerecht. 


2.4. Einführung des Transparenzberichts 


Transparenz schafft Kontrolle. Deswegen dient der (neue) Transparenzbericht dazu, die 
Gesellschafts-, Aufsichts- und Qualitätsstruktur von Berufsangehörigen in eigener Praxis 
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften durch die in den insgesamt zehn Nummern darge-
legten Informationsbericht für die Öffentlichkeit darzustellen.  


Jedoch bleibt der Bericht auf die Prüfer von 319a-Unternehmen beschränkt. Mit dem § 55c 
WPO wurden in die WPO folgende Maßnahmen eingeführt:  
„(1) Berufsangehörige in eigener Praxis und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die im Jahr mindes-
tens eine Abschlussprüfung eines Unternehmens von öffentlichem Interesse (§ 319a Abs. 1 Satz 1 des 
Handelsgesetzbuchs) durchführen, haben jährlich spätestens drei Monate nach Ende des Kalenderjah-
res einen Transparenzbericht auf der jeweiligen Internetseite zu veröffentlichen. Dieser muss mindes-
tens beinhalten:  


1. eine Beschreibung der Rechtsform und der Eigentumsverhältnisse;  


2.  sofern die Einbindung in ein Netzwerk vorliegt, eine Beschreibung dessen organisatorischer und 
rechtlicher Struktur;  


3.  eine Beschreibung des internen Qualitätssicherungssystems sowie eine Erklärung des oder der 
Berufsangehörigen oder des Geschäftsführungsorgans zur Durchsetzung des internen Qualitäts-
sicherungssystems;  


4. das Ausstellungsdatum der letzten Teilnahmebescheinigung (§ 57a Abs. 6 Satz 7);  


5. eine Liste der in Satz 1 genannten Unternehmen, bei denen im vorangegangenen Kalenderjahr 
eine gesetzlich vorgeschriebene Abschlussprüfung durchgeführt wurde;  


6. eine Erklärung über die Maßnahmen zur Wahrung der Unabhängigkeit einschließlich der Bestäti-
gung, dass eine interne Überprüfung der Einhaltung von Unabhängigkeitsanforderungen stattge-
funden hat;  


7. Informationen über die Vergütungsgrundlagen der Organmitglieder und leitenden Angestellten.  


Darüber hinaus muss der Transparenzbericht von in Satz 1 genannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-
ten folgendes beinhalten:  


1. eine Beschreibung der Leitungsstruktur (Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane);  


2. eine Erklärung darüber, wie die Gesellschaft ihre Berufsangehörigen zur Erfüllung der Fortbil-
dungspflicht anhält (interne Fortbildungsgrundsätze und -maßnahmen);  


3.  Finanzinformationen, welche die Bedeutung der Gesellschaft widerspiegeln, in Form des im Sin-
ne des § 285 Satz 1 Nr. 17 des Handelsgesetzbuchs nach Honoraren aufgeschlüsselten Ge-
samtumsatzes.  


(2) Der Transparenzbericht ist von dem oder der Berufsangehörigen oder von der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft in einer den §§ 126, 126a des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechenden Form zu 
unterzeichnen. Die Wirtschaftsprüferkammer ist von dem oder der Verpflichteten nach Absatz 1 Satz 
1 über die elektronische Veröffentlichung zu unterrichten; ist keine elektronische Veröffentlichung des 
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Transparenzberichtes möglich, kann der Transparenzbericht bei der Wirtschaftsprüferkammer hinter-
legt und auf Nachfrage von Dritten dort eingesehen werden."  


2.5. Anlaßunabhängige Sonderuntersuchungen 


Bei kapitalmarktorientierten Prüfungsunternehmen kann es zu anlassunabhängigen Son-
deruntersuchungen seitens der WPK kommen (§ 62b). Der neue § 62b anlassunabhängige 
Sonderuntersuchungen:  


(1) Stichprobenartig und ohne besonderen Anlass durchgeführte berufsaufsichtliche Ermittlungen 


nach § 61a Satz 2 Nr. 2 bei Berufsangehörigen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die gesetz-


lich vorgeschriebene Abschlussprüfungen bei Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 


319a Abs. 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs durchführen, betreffen diejenigen Berufspflichten, die 


bei gesetzlich vorgeschriebenen Abschlussprüfungen einzuhalten sind (Sonderuntersuchungen).  


Dieser Entwurf wurde im Gesetzgebungsverfahren auf Drängen des IDW geändert und be-
schränkt in der endgültigen Fassung die Sonderuntersuchung auf kapitalmarktorientierte 
Prüfungsmandate. Diese von WPs der WPK unter der Leitung der APAK durchgeführten 
Untersuchungen können nach dem nun verabschiedeten Gesetz nur dann auf nicht 319a-
Prüfungsmandate ausgedehnt werden, wenn es vorher Mängel bei den 319a-Prüfungen 
festgestellt wurden. Dies bedeutet eine schwere Hypothek für die APAK, denn nun muss 
die Oberaufsicht über die Abschlussprüfer trotz Prüfungshemmnis ein Gesamturteil über 
die geprüfte Praxis abgeben. 


Geplant sind folgenden Prüfungszyklen: 


⇒ Bei 1-5 319a-Unternehmen soll es eine Sonderuntersuchung alle drei Jahre geben,  


⇒ bei 6-25 319a-Mandaten alle zwei Jahre und  


⇒ bei mehr als 25 319a-Mandaten soll diese Sonderuntersuchung jährlich stattfinden.  


2.6. Verlängerung der Bescheinigung auf sechs Jahre 


§ 57a Satz 8 WPO 2007: „Die Bescheinigung ist auf sechs Jahre und bei Berufsangehöri-
gen, die gesetzliche Abschlussprüfungen bei Unternehmen von öffentlichem Interesse  
(§ 319a Abs. 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs) durchführen, auf drei Jahre zu befristen."  


So weit die Bescheinigung noch nicht abgelaufen ist, kann der Berufsträger bei der WPK 
eine Verlängerung beantragen. Auch bei einer abgelaufenen Bescheinigung kann sich der 
Berufsträger wieder registrieren lassen, falls er die Bescheinigung nicht für eine aktuelle 
Abschlussprüfung benötigt. Der Prüfer kann auch nach Fristablauf die Verlängerung noch 
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beantragen. Das HGB sieht jedoch keine Möglichkeit vor, den Nicht-mehr-Abschlussprüfer 
als Abschlussprüfer weiter im Amt zu belassen. Einige Abschlussprüfer waren wegen der 
Verzögerung der Umsetzung der WPO-Novelle gezwungen, nochmals die Qualitätskontrol-
le durchzuführen.  


2.7. Gesetzliche Absicherung der Kommissionsmaßnahmen 


Die WPO gibt der Kommission für Qualitätskontrolle eine verschärfte Machtbefugnis zur 
besseren gesetzlichen Absicherung für deren Maßnahmen und eine Klarstellung zum Um-
fang der QK-Maßnahmen. Deswegen wird nun § 57e WPO ergänzt und erhält einen  


a) Absatz 2 Satz 1:  


„Liegen Mängel bei Berufsangehörigen in eigener Praxis oder bei einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft vor, wurden Verletzungen von Berufsrecht, die auf Män-
geln des Qualitätssicherungssystems beruhen, festgestellt oder wurde die Qualitäts-
kontrolle nicht nach Maßgabe der §§ 57a bis 57d und der Satzung für Qualitätskont-
rolle durchgeführt, kann die Kommission für Qualitätskontrolle Auflagen zur Beseiti-
gung der Mängel erteilen oder eine Sonderprüfung anordnen; werden Auflagen er-
teilt, sind diese in einer von der Kommission für Qualitätskontrolle vorgegebenen 
Frist umzusetzen, und es ist von dem oder der Geprüften hier über unverzüglich ein 
schriftlicher Bericht vorzulegen."  


b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  


„Werden trotz wiederholter Festsetzung eines Zwangsgeldes Auflagen und sonstige 
Maßnahmen nach Absatz 2 nicht fristgerecht oder nicht vollständig umgesetzt, ist die 
Bescheinigung nach § 57a Abs. 6 Satz 7 zu widerrufen."  


Die Neufassung des Satzes 2 stellt zum einen klar, dass sich die Qualitätskontrolle nicht 
nur auf siegelpflichtige Abschlussprüfungen nach § 316 HGB bezieht, sondern auch auf be-
triebswirtschaftliche Prüfungen, bei denen das Siegel gemäß § 48 WPO geführt werden 
muss (Vorbehaltsbereiche) oder freiwillig verwendet wird.  


Nicht überprüft werden im Rahmen einer Qualitätskontrolle auch die Einhaltung von weite-
ren Berufspflichten wie etwa der gesetzlichen Vorschriften zur Vergütungsgestaltung (§ 55a 
Abs. 1 Satz 3 WPO) und zur Geldwäschebekämpfung (§ 57 Abs. 2 Nr. 17 WPO); hier greift 
die Berufsaufsicht der Wirtschaftsprüferkammer.  
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3. Reform sonstiger berufsrechtlicher Normen  


§ 3 (Niederlassung in Nicht EU/EWR-Ausland  


§§ 4, 5, 17, 31, 56, 60, 66, 130, 131g/131h (sprachliche/formale Klarstellungen)  


§§ 32, 48 (Beschränkung auf den Vorbehaltsbereich)  


§§ 10, 10a, 11, 16, 20, 131k (Deregulierung von Zulassung, Bestellung und Widerruf)  


§§ 18, 119, 132 (Führung der Berufsbezeichnung)  


§§ 48, 132 (Ermächtigung zur Siegelbestimmung; Siegelimitate)  


§ 51 b (Anpassung des Aufbewahrungszeitraums)  


§ 54 (Ermächtigung zur Regelung der Berufshaftpflichtversicherung)  


§ 55a (verbesserte Möglichkeiten der Vergütungsabtretung)  


§ 57 Abs. 2 und 4 (Erweiterung des Aufgabenkatalogs der WPK)  


§§ 57f, 66a, 66b (Klarstellungen im Bereich der APAK)  


§§ 69a, 83a, 126a (Streichung der Ehrengerichtsbarkeit)  


§ 52 Aufhebung des Werbeverbots  


§ 61 Änderungen im Beitragsrecht. Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Die Mitglieder sind verpflichtet, die Beiträge nach Maßgabe der Beitragsordnung zu 
leisten; die Beitragsordnung kann je nach Tätigkeitsfeld des Mitglieds verschiedene 
Beiträge vorsehen."  


Da ein nicht unbeachtlicher Kreis von WP/vBP-Praxen am Peer Review nicht teilgenommen 
hat, (rund 70 %) ist es verständlich, dass dieser Kreis der Kammermitglieder das kostspieli-
ge Verfahren nicht auch noch mitfinanzieren möchte. Die WPO gibt dem Beirat die 
Möglichkeit, die Beitragsordnung gerechter zu gestalten.  





MG
Dateianlage
WPO Novelle neu.pdf
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II. Engagierte WP-Gesellschaften – oder der Berufsstand im  
Rampenlicht gesellschafterlicher Verpflichtungen 

 

Eine moderne Gesellschaft wie 

Deutschland braucht moderne For-

men für das Gestalten der eigenen 

wirtschaftlichen Umwelt. In Deutsch-

land leisten dies zu einem nicht un-

wesentlichen Teil auch die Berufsver-

bände. wp.net ist daher als Verband 

für die mittelständische Wirtschaft-

prüfung beim Deutschen Bundestag 

registriert. 

 

 

Dem Bundesanzeiger war jüngst zu 
entnehmen, dass sich die Liste der 
beim Deutschen Bundestag registrier-
ten Lobbyisten bereits über rd. 500 
Seiten erstreckt, Paul Kirchhof, Das 
Gesetz der Hydra, Droemer Verlag 
2006, S. 57, spricht von 1896 Ver-
bänden, die im Bundestag registriert 
sind. 

Wir sind der Auffassung, dass erst mit 
dem wp.net die kleineren WP/vBP-
Mittelständler ein selbständiges und 
zudem wirksames Sprachrohr in der 
Politik haben und somit auch wahrge-
nommen werden. 

Ein erfolgreiches Agieren des wp.net 
wäre aber bereits zu einem deutlich 
früheren Zeitpunkt möglich gewesen, 
wenn sich mehr Kolleginnen und Kol-
legen dem wp.net früher angeschlos-
sen hätten. Manche Kollegen sind 
zwar der Auffassung, auch 230 Mit-
glieder, die innerhalb von zweieinhalb 
Jahren dem Verband beigetreten sind, 
seien eine stolze Zahl.  

 

 

Allerdings können wir mit dieser Mit-

gliederzahl noch nicht den Stellenwert 

in der Politik und der Facharbeit errei-

chen, der diesem Teil des Berufs-

stands tatsächlich zusteht und auch 

seiner wirtschaftlichen Bedeutung 

entspricht. 

Die Bedeutung eines zielgerichteten 

Engagements, auch über die reinen 

berufsständischen Organisationen 

hinaus, wird anhand der Herange-

hensweise der großen, den Prü-

fungsmarkt dominierenden, WP-

Gesellschaften ersichtlich. 

 
 

 
Geschickte Schachzüge sind heute zunehmend zu beobachten! 

 

Man kann feststellen, dass sich die 

großen Gesellschaften nicht nur in 

den Organisationen IDW und WPK, 

sondern auch in solchen Gremien en-

gagieren, die auch zu ihrer Kontrolle 

installiert wurden. Ob damit der ge-

sellschaftlichen Verpflichtung noch 

gedient wird? Wir denken:  

Macht braucht auch Kontrolle! 

 

Transparente  
Lobbyisten-Liste 
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Dabei ist noch leicht erkennbar, dass 

die fachlichen Verlautbarungen des 

IDW, ebenso wie die gemeinsamen 

Stellungnahmen von IDW und WPK 

deutlich die Handschrift der Vertreter 

dieser Gesellschaften tragen und es 

schon eines konzertierten Kraftaktes 

der Vertreter der kleinen Praxen be-

durfte, zumindest die weit überzoge-

nen Anforderungen einer „VO 1/2005“ 

deutlich abzuschwächen und den Be-

rufsstand vor einem partiellen Berufs-

verbot, das vorübergehend in die Be-

rufssatzung eingezogen war, zu be-

wahren. 

 

 

Ebenso beruht das im Jahr 2001 ein-

geführte System der externen Quali-

tätskontrolle weitgehend auf von WPK 

und IDW erarbeiteten Vorschlägen, 

die der Gesetzgeber nur noch auf-

zugreifen hatte (vgl. i. E. WPg 1998, 

975; WPg 1999, 911; DStR 2000, 

1927) Prof. Dr. Kluth spricht in sei-

nem in der DStR erschienenen Auf-

satz „Peer Review auf dem verfas-

sungsrechtlichen Prüfstand“ (aaO.) 

daher auch zutreffend von einer „Ge-

setzgebung on Demand“. Das dies 

kaum eine „Anforderung“ des WP-

Mittelstands war, ist evident. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Besetzung von Vorstand und 
Fachausschüssen des IDW, wie auch 
von Vorstand und Beirat der WPK 
verdeutlichen die Wichtigkeit der Prä-
senz in diesen Gremien. Es ist davon 
auszugehen, dass Ergebnisse ohne 
die Billigung der großen WP-
Gesellschaften, die stets in diesen 
Gremien vertreten sind, nicht erzielt 
werden können. 

Dies wurde erst jüngst erneut deut-
lich, als es den Interessenvertretern 
der großen Gesellschaften gelang, un-
ter Mobilisierung von WPK und IDW, 
die von der APAK gestellten Anforde-
rungen an eine tatsächlich wirksame 
Sonderuntersuchung (§ 62b WPO), 
ohne im vorhinein bestehende Be-
schränkungen, zu verhindern. 

Hierin dürfte auch ein Grund liegen, 
dass in eigener Praxis bzw. in kleine-
ren Gesellschaften tätigen Wirt-
schaftsprüfern der Zugang zu Vor-
stand und Beirat der WPK nicht uner-
heblich erschwert wird. Anders lässt 
es sich für uns zumindest nicht erklä-
ren, dass es zwar zulässig ist, bis zu 
fünf Vollmachten für die Beiratswahl 
zu erteilen, die Zulassung einer (ge-
heimen) Briefwahl, die es tatsächlich 
allen Mitgliedern der WPK ermögli-
chen würde, an der Wahl teilzuneh-
men, bisher kategorisch abgelehnt 
wird. 

Aber auch die Tätigkeit in weiteren 
Gremien ist offensichtlich nicht unvor-
teilhaft. So überrascht es nicht, dass 
auch die Vorsitzende der Kommission 
für Qualitätskontrolle Mitarbeiterin ei-
ner der großen Prüfungsgesellschaf-
ten ist. 

Selbst erstellte Regeln  
lassen sich leichter einhalten 

WPO auf Anforderung 

Übernahme von  
Leitungsfunktionen 




Hauptfachausschuss (ordentliche Mitglieder)  


 Mitglied Gesellschaft 


1 WP Prof. Dr. Wienand Schruff, Berlin (Vorsitzer)  (KPMG) 


2 WP/StB Dr. Claus-Michael Allmendinger, Hamburg   (Baker TILLY, Rölfs WP 


Partner) 


3 Prof. Dr. Hans-Joachim Böcking, Heusenstamm                                 Aufsichtsratsmitglied KPMG          


4 WP/StB Dr. Wolf-Michael Farr, Berlin    


5 WP/RA Dr. Hans Friedrich Gelhausen, Frankfurt   (PwC) 


6 WP/StB Prof. Dr. Klaus-Günter Klein, Düsseldorf   (Warth & Klein) 


7 WP/StB Dr. Martin Künnemann, Hannover WP/ (Deloitte & Touche) 


8 Prof. Dr. Peter Kupsch, Bamberg (  


9 WP/StB/RA Dr. Michael Kußmann, Duisburg  (PKF Fasselt) 


10 WP/StB Dr. Peter Oser, Stuttgart   (Ernst & Young) 


11 WP/StB Dipl.-Kfm. Jochen Pape, Düsseldorf  PwC 


12 WP/StB Dr. Günter Pferdmenges, Mönchengladbach  (Dres. Schulze zur Wiesch 


Pferdmenges) 


13 WP/StB Prof. Dr. Norbert Pfitzer, Stuttgart  (Ernst & Young) 


14 WP/StB Dr. Martin Plendl, München  (Deloitte & Touche 


15 WP/StB CPA Dr. Joachim Schindler, Berlin   (KPMG) 


16 Prof. Dr. Lothar Schruff, Göttingen   (KPMG) 


17 WP/StB Dipl.-Kfm. Ellen Simon-Heckroth, Frankfurt   (BD0) 


18 WP/StB Prof. Dr. Klaus Stolberg, Hamburg ESC Wirtschaftsprüfung  


19 WP/StB/RA Dr. Jost Wiechmann, Hamburg (Susat, Grant Thornton) 


Hauptfachausschuss (korrespondierende Mitglieder)  


20 Dipl.-Kfm. Bernhard Bitter, Bremen (FIDES Treuhandgesellschaft 


21 WP/StB Dipl.-Kfm. Hubert Graf von Treuberg, München  (Ernst & Young) 


22 WP/StB Dipl.-Wirtsch.-Ing. Klaus Heininger, Frankfurt ( Falk & Co, Morres Rowland) 


23 WP/StB Dr. Wolfgang Russ, Stuttgart  (Dr. Ebner, Dr. Stolz & Partner) 


24 WP/StB Prof. Dr. Thomas Olbrich, Kassel                     (PROF. DR. LUDEWIG U. 


PARTNER, MOORE ...


 





MG
Dateianlage
HFA -Mitglieder-Zugehörigkeit.pdf
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Überrascht hat uns indes, dass ein 

von wp.net gemachter Wahlvorschlag 

für die Kommission für Qualitätskon-

trolle im Jahr 2006 bereits vom Vor-

stand der WPK abgelehnt wurde. Der 

Vorstand hat dem Beirat der WPK die 

Mitglieder der Kommission für Quali-

tätskontrolle lediglich vorzuschlagen. 

Die Wahl selbst erfolgt durch den Bei-

rat. 

Die Ablehnung des Wahlvorschlags 

durch den Vorstand erfolgte mit der 

Begründung, dass zwei aus der 

Kommission ausscheidende Mitglieder 

in „größeren Einheiten“ tätig waren 

und daher auch die beiden neuen Mit-

glieder in „größeren Einheiten“ tätig 

sein sollen. Ein solcher Zusammen-

hang kann der Satzung der WPK in-

des nicht entnommen werden. 

Es wird zudem die Frage erlaubt sein, 

ob es sich tatsächlich noch um eine 

Wahl des Beirats der WPK handelt, 

wenn der Vorstand dem Beirat nur so 

viele Wahlvorschläge unterbreitet, wie 

Mitglieder in die Kommission zu wäh-

len sind. Dies ist aber offensichtlich 

bei der Wahl im Jahr 2006 der Fall 

gewesen. Wir halten dies zumindest 

für äußerst bedenklich, denn die Ent-

scheidungstiefe des Beirats wird hier-

durch auf eine bloße Bestätigung der 

Wahlvorschläge des Vorstands be-

schränkt. Ein eigener wesentlicher 

Entscheidungsspielraum des Beirats 

verbleibt nicht. Tatsächlich lag dieser 

bei der Wahl im Jahr 2006 beim Vor-

stand der WPK. 

 

 

Für den WP-Mittelstand ist es an der 

Zeit, aus den berufsrechtlichen Ent-

wicklungen der vergangenen Jahre zu 

lernen und Wege zu finden, seine ei-

genen Interessen, die nicht zwingend 

mit denen der großen WP-

Gesellschaften übereinstimmen, 

durch eine gezielte Tätigkeit in den 

Gremien des Berufsstands und beim 

Gesetzgeber durchzusetzen. 

 

 

bietet dem WP/vBP-Mittelstand die  
Möglichkeit, dies in organisierter Form 

umzusetzen. 
 

Bestätigung statt Wahl? Wer nicht handelt,
wird behandelt! 
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III. Die Versicherungsstelle Wies-
baden1 Ein Lehrbuch-Kartell? 
 
Warum steigen in einem Markt die Preise? 

Der (faire) Preis soll sich nach der reinen 
Lehre von der Marktwirtschaft durch Ange-
bot und Nachfrage einstellen.  
Wenn es wenig Angebote gibt, dann steigt 
logischerweise bei stabiler Nachfrage der 
Preis. Dies konnten die Wirtschaftsprüfer 
und vereidigten Buchprüfer vor 5 Jahren 
beobachten und mussten erleben, dass die 
Beiträge für die Berufshaftpflichtversiche-
rung explodierten.  
Das Kartellamt hat dies vor über einem 
Jahr auch gemerkt und startete mit Ermitt-
lungen. Mehr durch Zufall stieß das Kartell-
amt im Frühjahr 2007 auf wp.net und wir 
hatten deswegen Gelegenheit, die Situation 
aus der Sicht der rd. 8.000 kleineren 
(WP/vBP)-Praxen zu schildern. Vorab ha-
ben wir unsere Mitglieder befragt. Die Ant-
worten unserer Mitglieder können wir wie 
folgt zusammenfassen: 

 Der WP-Umsatzanteil unserer Mitglieder 
ist max.20 %, 

 Bei der WP-Arbeitsabwicklung ist der 
WP/vBP stark eingebunden bei über-
schaubaren Arbeitsgebieten, 

 Von 20 Antworten berichteten 2 von ei-
nen Schadensfall, der mangels Unter-
stützung der Versicherungsstelle nicht 
abschließend geklärt wurde (VSt W 
drang auf Zustimmung zum Vergleich) 

 
 

                                                 
1 Die Versicherungsstelle Wiesbaden ist ein Kartell der Versi-
cherungsgesellschaften Allianz, AXA, R+V Versicherungs AG 
und der Victoria. Eine Liste aller Versicherungsgesellschaften, 
die uns versichern, erhalten Sie auf Homepage der WPK unter 
http://www.wpk.de/praxishinweise/haftpflichtversicherungen.
asp.  

Neben der VSt W sind zur Zeit noch die Gerling, der Bayeri-
schen Versicherungsverband, die Gothaer, die Liberty Mutual 
Insurance, die Nassau Versicherung und die Zürich Versiche-
rungs AG in der Berufshaftpflichtversicherung für WP/vBPP 
aktiv. 

 

 
 
 

 Die Versicherungssummen gehen von  
1 Mio. bis 4 Mio. €. 

 kein Kollege berichtete, dass Schadens-
freiheitsrabatte eingeräumt wurden, 
(die es aber gibt) 

 nicht wenige Praxen sind wegen der 
Beitragserhöhung zu Gerling gewech-
selt, 

 über die Anzahl der Anbieter (Vst W 
und 6 unabhängige Versicherer, s.u.) 
haben die Kollegen nur geringe Kennt-
nisse.  

 Über unterschiedliche Prämien-
gestaltungen (Grunddeckung, Spezialri-
siken, Sonderfälle) ist kaum etwas be-
kannt. 

Was sagt die Öffentlichkeit ganz  
allgemein zum Kartell?  
Wir haben im Wikipedia nachgeschlagen, 
hier die Antwort: 

Ein Kartell ist eine Vereinbarung zur Regu-
lierung von Konkurrenz (und in Folge auch 
des Preises, Anm. Verfasser). Der Begriff 
stammt aus dem Lateinischen (charta, frz. 
cartel, ital. cartello = Schreiben oder Ver-
einbarung). Er bezeichnete im Mittelalter 
eine Übereinkunft über die Kampfregeln im 
ritterlichen Turnier; bis ins 18. Jht. wurden 
so die Regelwerke für adelige Spiele und 
Wettkämpfe benannt. In der Neuzeit, be-
sonders im 18. und 19. Jht., fand der Beg-
riff Kartell auch Verwendung für zwischen-
staatliche Verträge: Der Leitgedanke als 
eines Reglements für Auseinandersetzun-
gen trat bei diversen Verträgen zwischen 
Krieg führenden Staaten, etwa bei Kartel-
len über den Post- und Handelsverkehr 
oder die Behandlung von Kurieren, Kriegs-
gefangenen und Deserteuren zu Tage.  
Im 19. Jht. wurden - neben den wirtschaft-
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lichen Zusammenschlüssen - auch ver-
bandspolitische Bündnisse als Kartelle be-
zeichnet: das Kartell als Zusammenschluss 
von Studentenverbindungen siehe Kartell 
(Verbindung), ansonsten das Kartell als 
Wahlbündnis von Parteien. Anfang des 20. 
Jhts. sah Karl Kautsky die Möglichkeit eines 
Staaten-Kartells, das an die Stelle der im-
perialistischen Konkurrenz treten könnte.  
Heute wird unter Kartell fast aus-
schließlich die organisierte Beschrän-
kung von wirtschaftlichem Wettbe-
werb verstanden.  

Hierzu: Es gibt die Kooperation wirtschaftli-
cher Aktivitäten von unabhängigen Unter-
nehmen, mit dem Zweck oder der Wirkung, 
den Wettbewerb zu verhindern oder zu be-
schränken. Ein Kartell ist somit ein Spezial-
fall einer Kollusion. Anstelle des Begriffs 
Kartell wird teilweise der Begriff Abrede 
oder Wettbewerbsabrede verwendet. Vom 
Kartell zu unterscheiden ist das 
Parallelverhalten, in welchem kein direktes 
Zusammenwirken stattfindet, sondern sich 
das gleichförmige Verhalten aus der Markt-
struktur ergibt. 

Die Mitglieder eines Kartells versuchen 
oftmals die Vorteile eines Monopols zu er-
reichen, ohne ihre rechtliche und weitge-
hend auch ihre wirtschaftliche Autonomie 
aufzugeben. Dabei bleiben sie zwar eigen-
ständig, unterwerfen aber bestimmte 
Handlungsmöglichkeiten den Absprachen 
des Kartells. Typischerweise handelt es sich 
dabei um die Preisgestaltung; es gibt aber 

auch andere Absprachen in einem Kartell, 
zum Beispiel Aufteilung von Kunden oder 
von Marktanteilen. 

Kartelle entstehen typischerweise in Märk-
ten für Massenprodukte, bei denen die An-
bieter relativ wenige Möglichkeiten haben, 
sich über die Technologie zu differenzieren. 
Je weniger Anbieter es in einem Markt gibt, 
desto leichter entsteht ein Kartell. Ebenso 
entsteht es umso leichter, je ähnlicher sich 
die Anbieter untereinander sind. 

Kartelle sind häufig instabil, auch dann, 
wenn sie sich für alle Teilnehmer lohnen 
würden. Sie sind besonders dann instabil, 
wenn ein Teilnehmer frühzeitig eine Preis-
erhöhung ankündigt und zugleich ankün-
digt, dass er zum alten Preis zurückkehren 
würde, wenn die anderen potenziellen Teil-
nehmer nicht nachziehen werden. Würden 
sie nicht folgen, könnten sie die Nachfrage 
des Vorreiters auf sich lenken. Ferner sind 
Kartelle stabil, wenn die Dauer der Verein-
barung lang ist und die Anzahl der 
Konkurrenten am Markt gering ist. 

Unter Kartellzwang versteht man in diesem 
Zusammenhang Maßnahmen von Kartell-
mitgliedern, für eine Stabilität des Kartells 
zu sorgen. Staatliche Regulierungen oder 
Verbote von Kartellen werden im 
Kartellrecht geregelt. 

Unterstützer des Kartells 

IDW und WPK machen sich für den Fort-
bestand des Kartells „VSt Wiesbaden stark. 
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IV. Neuer Prüfungsstandards  
EPS 4602 

Mit Datum 12.4.2007 stellt uns das IDW 
den Entwurf einer Neufassung des IDW 
EPS 460 vor. Sie können sich die 
pdf.Datei unter der nachfolgenden web-
Adresse runterladen  

http://www.idw.de/idw/portal/n281334/n
281114/n281116/index.jsp 

Das Inhaltsverzeichnis macht die Neuaus-
richtung schon deutlich. Der Gliederungs-
punkt 3 erhält eine Erweiterung. Zur Form 
und zum Inhalt gesellte sich nun auch der 
Umfang der Arbeitspapiere. 

Auf folgende Änderungen weist einleitend 
der Entwurf hin: 

1. Wegen der VO 1/2006 hat man nun 
auch den PS 460 um einen Abschn. „4. 
Abschluss der Auftragsdokumentation“, 
ergänzt. Damit erlangen die VO Rege-
lungen über die PS-Hintertür Satzungs-
rang, wenn man die PS als fachliche 
Regeln im Sinne der Berufssatzung an-
sieht. Umsomehr sollten alle Betroffe-
nen aktiv an der Ausgestaltung des PS 
460 mitwirken, denn nur dann können 
vernünftige berufliche Regeln raus-
kommen.  

2. Auch die zweite Änderung geht auf die 
VO 1/06 zurück. Der Abschlussprüfer 
hat die durchgeführte Abschluss-
prüfung zeitnah zu dokumentieren, 
deswegen übernahm man aus der VO 
den Zeitraum bis zu dem der Abschluss 
der Prüfungsdokumentation erfolgtsein 
sollte. 60 Tage nach Erteilung des Bes-
tätigungsvermerks sollten dabei nicht 
überschritten werden. 

 
                                                 
2 Eventuelle Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge 

zu diesem Entwurf richten Sie schriftlich bis zum 
30.11.2007 an die Geschäftsstelle des IDW, Post-
fach 320580, 40420 Düsseldorf,  

3. Der Abschlussprüfer muss seine Abwei-
chung von einem PS (im Rahmen sei-
ner Eigenverantwortlichkeit in begrün-
deten Einzelfällen) dokumentieren, wie 
trotzdem durch alternative Prüfungs-
handlungen das Ziel der fachlichen An-
forderung erreicht wurde und – sofern 
nicht bereits offenkundig – den Grund 
für die Abweichung nennen. Der Grund 
ist auch im Prüfungsbericht anzugeben, 
deswegen sollte eine zweite Dokumen-
tation entbehrlich sein. 

4. Klargestellt wird, dass in den Arbeits-
papieren auch anzugeben ist, von wem 
die Prüfungsarbeiten durchgeführt und 
an welchem Tag diese abgeschlossen 
wurden. Bei der Durchsicht der Ar-
beitspapiere muss nicht jedes Blatt Pa-
pier abgezeichnet werden, es reicht 
aus, wenn das Deckblatt des Arbeits-
papiers abgezeichnet wurde. Es sollte 
dazu ein Vermerk angebracht sein, von 
wem und wann die Dokumentation be-
stimmter Prüfungsgebiete durchgese-
hen wurde. 

5. Wenn Sie die Prüfungstechnik „ Gesprä-
che mit dem Management“ einsetzen 
oder ein Aufsichtsorgan oder andere 
Personen über bedeutsame Sachver-
halte befragen, müssen Sie das proto-
kollieren, d.h. in den Arbeitspapieren 
sind der Gesprächszeitpunkt und  
-partner festzuhalten. 
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Was uns beim Vergleich des EPS mit 
dem PS 460 noch aufgefallen ist: 

6.  Das IDW reklamiert copy-right schon 
für den Entwurf des PS. Dies ist neu 
und scheinbar auf unseren Rechtsstreit 
2006 vor dem LG München zurückzu-
führen. In einem Vergleich zwischen 
IDW Verlag und wp.net wurde verein-
bart, dass die EPS verbreitet werden 
dürfen. Damals gab es nur Behauptun-
gen, dass die Verfasser des EPS die 
Verwertung ihres Urheberrechts an das 
IDW abgetreten hätten. Auch konnte 
das IDW nicht belegen, dass das IDW 
dem Verlag das Recht zur Verwertung 
gegeben hätte. Die Prüfungsstandards 
waren in der Vereinbarung aus 1982 
nicht angegeben, es gab anfang der 
80ziger Jahre auch gar keine PS. 

Die Sonderuntersuchung durch die 
neuen Dokumentationsregeln ein 
zahnloser Tiger? 

7. In die Arbeitspapiere gehörten früher 
die Schlussfolgerungen aus den einge-

holten Prüfungsnachweisen, nun sind 
die Prüfungsnachweise zu dokumentie-
ren. Dies bedeutet erst mal eine stärke-
re Bürokratie. Dieser Papiermehr-
verbrauch relativiert sich dann wieder, 
wenn man die Tz 18 heranzieht. Dort ist 
zu lesen, dass es nicht erforderlich ist, 
dass der Abschlussprüfer beispielsweise 
Duplikate von Dokumenten in die Ar-
beitspapiere aufnimmt. Damit wird die 
bisherige Übung der Großen, nämlich 

die Prüfung nur noch zu beschreiben, 
aber in den Arbeitspapieren nicht mehr 
zu belegen, zu einem fachlichen Stan-
dard. 

 Für eine Sonderuntersuchung ist es nun 
wichtig, keine Unterlagen mehr (Dupli-
kate von Dokumenten; Originale erhal-
ten wir nur bei Salden- und/oder bei 
Bankbestätigungen) in die Arbeitspapie-
re aufzunehmen. Jedenfalls nicht die 
wichtigen Papiere, denn sonst ist der 
Prüfer im Rahmen der Nachprüfung in 
der Lage, sich selbst eine Meinung über 
den Sachverhalt zu bilden. Auf der Basis 
des EPS 460 Tz. 18, kann der 
(Nach)prüfer nur glauben, dass die Be-
schreibung der Prüfung und der Prü-
fungsnachweise sowie die Auswertung 
der Prüfungsnachweise der Realität ent-
sprechen.  

Für die (Nach)Prüfungsqualität be-
deutet diese Regelung einen Rück-
schritt. 

8. PS 460, Tz. 20 verlangt Angaben über 
die Tatsache, dass eine Berichtskritik 
oder eine auftragsbegleitende Quali-
tätssicherung stattgefunden hat. Wenn 
die Berichtskritik nur ein zahnloser Ti-
ger ist, der nicht das hält, was man 
sich davon verspricht, dann sollte man 
nicht laufend seine Wichtigkeit beto-
nen. Lesen Sie zur Berichtskritik den 
Beitrag unseres Kollegen Dr. Johannes 
von Waldthausen. 

9. Im Punkt 5 (Vertraulichkeit und Auf-
bewahrung von Arbeitspapieren) wird 
auf die Änderungen der Vorlagepflicht 
von Arbeitspapieren im Zusammen-
hang mit Jahresabschlussprüfungen 
eingegangen.  

 Bei Selbstbelastung kann der Ab-
schlussprüfer zwar die Aussage ver-
weigern, muss jedoch die Arbeitspa-
piere herausgeben.  

. 
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V. wp.net-Rechnungslegungshinweis zum Lagebericht für die 
mittelgroße Kapitalgesellschaft  

 

Umfangreiche Diskussionen im 

Mitgliederkreis gingen dem Ent-

wurf voraus. 

An drei Veranstaltungen wurde der 

Entwurf des Rechnungslegungshin-

weises (RH) von den teilnehmenden 

Mitgliedern diskutiert. Nun haben wir 

ihn zur Diskussion gestellt. An zwei 

Knackpunkten wurde deutlich, dass 

die Lösung in der Fachliteratur für die 

mittelgroße Kapitalgesellschaft doch 

sehr akademisch geprägt ist und 

kaum Rücksicht auf die betroffenen 

Unternehmen nimmt. 

Die Regeln des DRSC gelten nur 

für den Konzernabschluss 

Den Hinweis im PS 350, wonach die 

DRSC 5 und 15 die gesetzlichen Vor-

gaben ergänzen, halten wir für nicht 

sachgerecht. Der DRS ist für die Kon-

zernrechnungslegung zuständig und 

nicht für den Einzelabschluss. Man 

muss sich also eigenständige Gedan-

ken machen, was zu sachgerechten 

Lösungen für den Lagebericht im Ein-

zelabschluss gehört. Wir machen mit 

dem RH auf zwei Punkte aufmerksam, 

die in der veröffentlichten Presse und 

bei den Referenten, die das Geschrie-

bene nur nachbeten, untergegangen 

sind. 

Der Ruf des IDW nach den beiden 

DRSC-Standards 5 und 15 ist sach-

fremd und gesetzeswidrig. Im Absatz 

1 des § 289 HGB wird deutlich darauf 

hingewiesen, dass die Analyse im  

Lagebericht dem Umfang und Kom-

plexität der Geschäftstätigkeit ent-

sprechen muss. Deswegen kann nie-

mals ein Regelungssystem aus der 

Konzernrechnungslegung für den La-

gebericht einer Einzelgesellschaft zu-

ständig sein. Wir sind mit unserem RH 

auf den Boden der Realität geblieben 

und möchten die Rufer nach einer 

überbordenden Lageberichterstattung 

in die Schranken weisen. 

Offenlegungserleichterungen 
nicht rückgängig machen 

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die 

Ignoranz mancher Autoren, die Offen-

legungserleichterungen im Jahresab-

schluss für den Lagebericht zu negie-

ren. Der zur Berichterstattung ver-

pflichtete Unternehmer kann doch 

nicht mit dem Lagebericht seine Zu-

rückhaltung bei der Offenlegung der 

Zahlen des Jahresabschlusses durch 

großzügige Lageberichtserstattung 

wieder rückgängig machen. Dies heißt 

z.B.: Wenn keine Umsatzerlöse (UE) 

in der GuV genannt werden, dann 

können folgerichtig auch keine Anga-

ben über UE im Lagebericht gemacht 

werden. 

Doch lesen Sie selbst und geben Sie 

uns Ihre Stellungnahme ab. Der Ar-

beitskreis des wp.net wird sich ab-

schließend im September 2007 damit 

befassen.  
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Entwurf einer wp.net Stellungnahme zur Rechnungslegung:  


Aufstellung des Lageberichts einer mittelgroßen Kapitalgesellschaft (mgK) 


(Stand 1.6.2007) 


Der Arbeitskreis „Berufsrecht und Facharbeit“ des wp.net hat den nachfolgenden Entwurf eines-
Rechnungslegungshinweises: „Aufstellung des Lageberichts einer mittelgroßen Kapitalgesellschaft“ verabschiedet. 
Nach Auffassung des wp.net ist dieser Rechnungshinweis zum Lagebericht erforderlich, weil die publizierende 
Fachwelt oder die Fachverbände der mgK keine geeigneten und gesetzeskonformen Berichtslösungen angeboten 
haben. Der Verweis auf die DRSC-Stellungnahmen ist nicht zielführend, da die DRSC–Verlautbarungen auf den 
Konzernabschluss abzielen.  
Eventuelle Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge zu dem Entwurf werden schriftlich an die Geschäftsstelle des 
wp.net, Postfach 70 07 60, 81307 München, bis zum 30.09.2007 erbeten. Die Änderungs- oder Ergänzungsvor-
schläge werden auf Wunsch das Autors im Internet auf der IDW Homepage veröffentlicht. Der Entwurf steht bis 
zu seiner endgültigen Verabschiedung als wp.net-Rechnungslegungsstandard im Internet unter 
http://www.wp-net.com/news_facharbeit.html 
als Download zur Verfügung. 
Wp.net beansprucht ausdrücklich kein Copyright weder am Entwurf, noch an der Endfassung, weil sowohl der 
Entwurf als auch die Endfassung der Verlautbarung Allgemeingut sein sollen. 
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A. Umfang und Erleichterungen im Lagebericht für mgK 


(1) Die nachfolgende wp.net-Stellungnahme zum Lagebericht einer mittelgroßen Kapitalge-


sellschaft (mgK) konkretisiert die gesetzlichen Anforderungen des § 289 HGB an den Lage-


bericht einer mgK. 


(2) Die mittelgroßen Kapitalgesellschaften sind durch die Größenklassen des § 267 HGB be-


stimmt. 


(3) Der Lagebericht ist ein Instrument der Rechenschaftslegung der Geschäftsführung als Ver-


walter des Gesellschaftsvermögens und vermittelt zusammen mit dem Jahresabschluss In-


formationen im Rahmen des gesetzlichen Rahmens.  


(4) Ziel der Lageberichterstattung ist es, den Adressaten des Lageberichts entscheidungsrele-


vante und verlässliche Informationen zur Verfügung zu stellen, die es ihnen ermöglichen, 


zusammen mit dem Jahresabschluss sich ein zutreffendes Bild von Geschäftsverlauf und 


Lage der mgK zu machen.  


(5) Die wesentlichen Adressanten des LB sind die Banken, Anteilseigner, Arbeitnehmer, die 


Lieferanten und Kunden der Gesellschaft. 


(6) Bei einer großen Gruppe der betroffenen mgK liegt eine wesentliche Besonderheit darin 


begründet, dass Eigentümer und Geschäftsführer personenidentisch sind. Der Geschäfts-


führer legt in diesen Fällen Rechenschaft über seine eigene Beteiligung ab.  


(7) Der Gesetzgeber hat den mittelgroßen KapGes Informationseinbehalte gegenüber der Öf-


fentlichkeit ausdrücklich zugebilligt. Die größenabhängigen Erleichterungen nach § 276 


HGB betreffen die Umsatzerlöse, die Erträge und den Materialaufwand. In der veröffent-


lichten Fassung des Jahresabschlusses dürfen diese Zahlen zu einer Größe verdichtet wer-


den. Deswegen erfährt die Öffentlichkeit nur etwas über das Rohergebnis, nicht jedoch 


über Zusammensetzung dieser Position. Es ist nur folgerichtig, wenn die Zahlenverdichtung 


des Jahresabschlusses auch zu einer Berichtsverdichtung im Lagebericht führt. 


(8) Die Berichterstattung des Lageberichts kennt keine Einschränkung durch GoBs. So wird der 


Jahresabschluss insbesondere durch das Stichtagsprinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB 


eingeschränkt, der LB berücksichtigt dagegen in stärkerem Maße als der Jahresabschluss zu-


kunftsorientierte Sachverhalte. 







Entwurf eines wp.net-RH zum Lagebericht einer mgK/3 


B. Inhalt und Bedeutung der Berichtsangaben  


B.1. Aufstellungspflicht 


7. Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung des Lageberichts nach § 289 HGB, 
dies betrifft sowohl Kapitalgesellschaften sowie KapGes. & Co. KG.  


B.2. Verantwortlichkeit für den Lagebericht 


8. Der Lagebericht ist von der Geschäftsführung der Gesellschaft aufzustellen, mit Datum zu 
versehen und zu unterschreiben.  


B.3. Grundsätze der Lageberichterstattung 


B.3.1.Vollständigkeit und Ausgewogenheit 


9. Für die Angaben nach § 289 HGB besteht zwar keine Schutzklausel i.S. einer der in § 286 
HGB getroffenen Regelungen. Jedoch muss die Berichterstattung die Notwendigkeit der Ge-
heimhaltung von betrieblichen schützenswertes Daten respektieren. Aufgrund der unter-
schiedlichen Unternehmenssituationen gibt es kein absolutes Vollständigkeitspostulat, son-
dern nur ein relatives. Die einzelnen Inhalte Lageberichts sind in § 289 HGB abschließend 
aufgezählt. Der relative Aussagegehalt ist am true and fair view auszurichten. Umfang und 
Intensität der Berichterstattung haben sich auch an der Komplexität der Geschäftstätigkeit 
zu orientieren. 


11. Bei der Auslegung der Berichtspflichten hat die Unternehmensleitung die in Einzelgesetzen 
auferlegten Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflichten (z. B § 43 Abs. 1 GmbHG) zu beachten. 
Demnach können Angaben zu Vorgängen mit voraussichtlich bedeutender Auswirkung auf 
die künftige Entwicklung des Unternehmens in ihrem Umfang insoweit reduziert werden, falls 
aus einem frühzeitigen Bekannt werden solcher Ereignisse nachvollziehbar mit einer Schädi-
gung des Unternehmens gerechnet werden muss.  


12. Bei der Berichterstattung ist auf Ausgewogenheit zu achten, eine einseitige Berichterstat-
tung (nur die positiven Meldungen) ist demnach nicht zulässig. 


13. Angaben im Anhang entbinden nicht von einer Darstellung im Lagebericht, wenn diese Dar-
stellung nur durch ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Gesamtbild des Ge-
schäftsverlaufs und der Lage vermittelt werden kann. Ausführungen im Lagebericht dürfen 
auch nicht deshalb unterbleiben, weil die jeweiligen Tatsachen den Gesellschaftern oder 
der Öffentlichkeit z.B. bereits durch Presseveröffentlichungen bekannt sind. 


 Es muss der Öffentlichkeit klar sein, mit welchem Lagebericht die Anforderungen des § 289 
HGB erfüllt werden.  


 Es ist nicht zulässig mehrere Versionen des Lageberichts im Umlauf zu geben. Der gesetzli-
che Lagebericht nach § 289 HGB ist derjenige, den der Abschlussprüfer geprüft und testiert 
hat. Zusätzliche, freiwillige Ergänzungen sind außerhalb des Lageberichts, bspw im 
Geschäftsbericht anzubringen. 







Entwurf eines wp.net-RH zum Lagebericht einer mgK/4 


B.3.2. Richtigkeit 


14. Als Maßstab für die Richtigkeit ist die Sorgfalt eines gewissenhaften und ordentlichen 
Geschäftsführers heranzuziehen. 


15. Soweit Angaben im Lagebericht zu machen sind, haben diese folgenden Anforderungen 
zu genügen: 


― sogenannte Tatsachenangaben müssen nachprüfbar sein; 


― die gemachten Annahmen müssen plausibel und widerspruchsfrei sein, 


― Folgerungen aus zugrunde gelegten Prämissen und Annahmen haben schlüssig zu 
sein, d.h. sie rechnerisch und sachlich richtig sowie die Schlussfolgerungen sind will-
kürfrei gezogen. 


B.3.3. Klarheit und Übersichtlichkeit 


16. Der Lagebericht ist als solcher zu bezeichnen, um ihn von anderen Berichten abzugren-
zen.  


17. Die Angaben im Lagebericht müssen klar, eindeutig und in verständlicher Form gemacht 
werden. Die Ausführungen dürfen daher weder vage oder weitschweifig sein, noch an 
anderer Stelle des Lageberichts relativiert werden. Der Aufbau des Berichts hat in über-
sichtlicher Weise die wesentlichen Aussagen und bedeutsamen Sachverhalte darzustel-
len. Der angemessene Detaillierungsgrad hat sich an der Komplexität des Geschäfts aus-
zurichten. Der Umfang der Rechnungslegung im Jahresabschluss sind die Grenzen der 
Berichterstattung (siehe auch Punkt A. 7).   


18. § 244 HGB schreibt vor, dass der Jahresabschluss in deutscher Sprache aufzustellen ist. 
Auch der Lagebericht  ist in deutscher Sprache aufzustellen.  


19. Das Erfordernis einer Vergleichbarkeit im Zeitablauf verlangt einen gegenüber den Vorjah-
ren grundsätzlich stetigen Berichtsaufbau.  


B.4. Berichtselemente 


B.4.1. Geschäftsverlauf 


20. Mit der Darstellung des Geschäftsverlaufs ist ein Überblick über die Entwicklung des Un-
ternehmens und deren ursächliche Ereignisse in der Berichtsperiode zu geben. Der 
Grundsatz der Vollständigkeit erfordert keinen lückenlosen Bericht über alle Geschäfts-
vorfälle. Die Berichtsinhalte müssen für die Darstellung des Geschäftsverlaufs der Gesell-
schaft wesentlich sein. Folgende Elemente können den Geschäftsverlauf verbal wieder-
geben: 


a) Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft 


Ein Überblick über die branchenspezifische Entwicklung und die Position am Markt ist fa-
kultativ. 


b) Umsatz- und Auftragsentwicklung 


Die Darstellung ist nicht zwingend, wenn im offen gelegten Jahresabschluss von der Of-
fenlegungserleichterung Gebrauch gemacht wurde. 
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c) Materialwand  und Produktionskostenentwicklung 


Die Darstellung ist nicht zwingend, wenn im offen gelegten Jahresabschluss von der Of-
fenlegungserleichterung Gebrauch gemacht wurde. 


d) Investitionen 


Abhängig von der Wesentlichkeit sind die Investitionen im Lagebericht zu erläutern.  


e) Finanzierungsmaßnahmen  


Die Darstellung der Finanzierung hat die aus dem Jahresabschluss erkennbaren Relatio-
nen aus Sicht der Unternehmensleitung zu erläutern und auf besondere Finanzierungs-
maßnahmen hinzuweisen (Sale and lease back). Ferner ist auf die Grundsätze des Fi-
nanzmanagements (insbesondere Strategien zur Absicherung von Währungs-, Zins- und 
Kursrisiken) sowie auf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten einzugehen, falls 
diese vorhanden sind. 


e) Personal- und Sozialbereich 


Die Berichterstattung zum Personal- und Sozialbereich umfasst Angaben zur Arbeitneh-
merschaft, zur Struktur des Personalaufbaus, zu betrieblichen Sozialleistungen und zur 
Aus- und Fortbildung.  


Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit sind nur jene Ereignisse mit besonderem Einfluss 
auf vorstehende Bereiche, insbesondere wesentliche Betriebsvereinbarungen, tarifliche 
Vereinbarungen und Streiks, im Lagebericht darzustellen. 


f) Sonstige wichtige Vorgänge im Geschäftsjahr 


Im Hinblick auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Ge-
schäftsverlaufs sind alle wesentlichen sonstigen während des Geschäftsjahres eingetre-
tenen Ereignisse und Entwicklungen anzugeben. Hierzu gehören bspw. wesentliche Ver-
änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen, der Abschluss wichtiger Verträge so-
wie Sanierungsmaßnahmen. 


B.4.2. Geschäftsergebnisses (GE) 


21. Das darzustellende GE besteht aus dem Rohergebnis, dem Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit und dem Jahresüberschuss. 


B.4.3. Lage und die finanziellen Leistungsindikatoren 


22. Die Ausführungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage werden in der Analysepraxis 


durch die Verwendung von Kennzahlen unterstützt. Dabei ist erforderlichenfalls zu erläu-


tern, wie die Kennzahlen ermittelt wurden. Die nachfolgenden Kennzahlen können für 


die Erläuterungen des Jahresabschlusses im LB verwendet werden, sind aber nur bei-


spielhaft zu sehen. Bei den Definitionen handelt es sich um keine allgemein verbindli-


chen Vorschläge. Wegen des Stetigkeitsgebots sollte darauf geachtet werden, dass die-


selben Kennziffern jedes Jahr verwendet werden. 


B.4.3. Kennziffern zur Vermögenslage 


24. Die Vermögenslage kann z.B. durch vertikale Vermögensstrukturkennzahlen wie Anlagenin-


tensität, Struktur und Wertigkeit des Vorratsbestands etc. dargestellt werden und unter Ein-


beziehung von Vergleichsmaßstäben (Werte eines Zeitvergleichs, branchenübliche Werte)  er-


läutert werden.  
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 Die Zusammensetzung des Vermögens und die Kapitalstruktur des Unternehmens sind zu 


erläutern. Dabei können weitere Angaben sinnvoll sein, wenn die Vermögenslage durch im 


Vergleich zu den Bilanzwerten erheblich höhere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände 


wesentlich geprägt oder beeinflusst wird. Nicht bilanzwirksame Geschäfte (z.B. Finanzinstru-


mente und Haftungsverhältnisse) mit wesentlicher Bedeutung für die Vermögenslage sind zu 


erläutern. Auf folgende Kennziffern weisen wir beispielhaft hin: Sachanlagenquote, Abnut-


zungsgrad Sachanlagen, Durchschnittliches Kundenziel, Eigenkapitalquote, Fremdkapitalquo-


te. 


B.4.4. Kennziffern zur Finanzlage 


25. Die Darstellung der Finanzlage im Lagebericht soll über die Einzelangaben im Jahresab-
schluss hinaus ein Gesamtbild der finanziellen bzw. liquiditätsmäßigen Verhältnisse erken-
nen lassen. Eine Kapitalflussrechnung ist nicht obligatorischer Bestandteil des Lagebe-
richts. Folgende Kennziffern können die Aussagen zur Finanzlage untermauern: 


Bei der Innenfinanzierungskraft wird die Nettoinvestition des Sachanlagenvermögens her-
angezogen, dabei definiert sich diese Größe als Zugänge abzüglich Abgänge zu Restbuch-
werten. 
Bei der Liquidität können die verschiedenen Grade angegeben werden. 
Der dynamische Verschuldungsgrad beinhaltet die Netto-Finanzschulden und setzt sich aus 
den verzinslichen Teilen des Fremdkapitals (ohne Pensionsrückstellungen) abzgl. der liqui-
den Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens zusammen.  


B.4.5. Kennziffern zur Ertragslage 


26. Bei der Erläuterung der Ertragslage ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber bei der  
Offenlegung der GuV der mgK Erleichterungen zubilligt (vgl. Tz. 7). Deswegen nur be-
grenzte Aussagen zur Ertragslage möglich. 


27. Im Lagebericht sollte deshalb der Jahresüberschuss/-fehlbetrag des Geschäftsjahres auf 
ein bereinigtes Ergebnis zurückgeführt werden, aus dem insbesondere ungewöhnliche 
und außerordentliche Einflüsse sowie das Ergebnis von Ansatz- und Bewertungsände-
rungen gegenüber dem Vorjahr einschließlich der Inanspruchnahme wesentlicher steuer-
licher Sonderabschreibungen eliminiert wurden.  


28.  In die Darstellung der Ertragslage ist auch die Fähigkeit des Unternehmens einzube-
ziehen, das künftige Rohergebnis zu erwirtschaften. Sofern das erwartete künftige Roh-
ergebnis wesentlich von dem in der Vergangenheit erzielten Rohergebnis abweicht, ist 
dies anzugeben. Dies kann insbesondere in außerordentlichen Erträgen seinen Grund 
haben. Kennziffern die als Basis Umsatz- oder Materialaufwandsgrößen erfordern kön-
nen wegen der Offenlegungserleichterung unterbleiben.  


Folgende Kennzahlen untermauern die mögliche Berichterstattung über die Ertragslage: 


― Eigenkapitalrentabilität auf der Basis des Geschäftsergebnisses 
― Gesamtkapitalrentabilität auf der Basis des Geschäftsergebnisses 
― Return on Investment  
― Cash Flow Return on Investment  
― Personalaufwand pro Beschäftigten 
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C. Hinweise auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung  
 (Chancen- und Risikobericht) 


29. Unter dem Gliederungspunkt „Voraussichtliche Entwicklung“ kann der Chancen- und Risiko-
bericht eingestellt werden, da nach § 289 Abs. 1 HGB im Lagebericht die voraussichtliche 
Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zu beurteilen und zu erläutern ist; 
zugrunde gelegte Annahmen sind anzugeben.  


30. Der Prognosezeitraum umfasst grundsätzlich ein Jahr, außer es sind bei der Berichtsabfas-
sung Tatsachen bekannt, die einen späteren Zeitpunkt schon erkennen lassen (z.B. das Aus-
laufen von Patenten, mit einem wesentlichen Einfluss auf die künftige Lage). 


31. Deswegen sollte den allgemeinen Grundsätzen folgend und im Interesse der Klarheit des 
Lageberichts wegen die Darstellung sich auf wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung, 
das heißt auf solche Risiken beschränken, die entweder bestandsgefährdend sind oder einen 
wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben können.  


32. Analog sind die wesentlichen Chancen zu gewichten. Ansonsten reicht die allgemeine Dar-
stellung in Prognosebericht. 


D. Berichterstattung nach § 289 Abs. 2 HGB 


33. Auch wenn der Wortlaut der Vorschrift („soll") keine unbedingte Berichterstattungspflicht 
enthält, besteht für die in § 289 Abs. 2 HGB aufgeführten Sachverhalte, sofern diese für das 
Unternehmen wesentlich  sind, faktisch eine Berichtspflicht. 


D.1. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjah-
res (§ 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB) 


34. Vorgänge von besonderer Bedeutung i.S.d. § 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB sind Vorgänge nach Ab-
schluss des Geschäftsjahres, die Auswirkungen auf die Lage des berichtenden Unterneh-
mens haben können. Als besonders ist ein Vorgang dann bezeichnen, wenn mit ihm, hätte 
er sich bereits vor Ablauf des Geschäftsjahres ereignet, eine andere Darstellung der Lage 
des Unternehmens im Rahmen der Berichtspflicht nach § 289 Abs. 1 HGB verbunden gewe-
sen wäre. Derartige Vorgänge können auch für den Fortbestand des Unternehmens von Be-
deutung sein. 


35. Die Berichterstattungspflicht geht über jene Vorgänge (und auch über die Berichterstattung 
im Jahresabschluss) hinaus, die sich aufgrund des Stichtags- und Realisationsprinzips (§ 252 
Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 4 HGB) noch nicht im Jahresabschluss des abgelaufenen Geschäftsjah-
res niedergeschlagen haben und umfasst auch noch nicht abgeschlossene Entwicklungen 
(z.B. signifikante Wechselkursbewegungen), die eine wesentliche abweichende Darstellung 
der Verhältnisse nach sich ziehen können. Da das Vorsichtsprinzip beim Lagebericht nicht 
gilt, besteht auch eine Berichtspflicht bei Vorgängen mit negativen Auswirkungen auf die 
Lage des Unternehmens. 


36. Da die verlangten Angaben in der Regel nicht in eindeutiger Weise quantifizierbar sind, ge-
nügen grundsätzlich verbale Erläuterungen der Vorgänge und der jeweils erwarteten Aus-
wirkungen. 
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D.2. Risikobericht  


37. Auch die mgK hat einen Mindeststandard eines Risikomanagementsystems, ohne den das 
Unternehmen nicht überleben könnten. Darunter fallen das Forderungsmanagement, das 
Beschaffungsmanagement und das Finanzmanagement. Dies ist in den vorhandenen 
Grundzügen zu beschreiben. 


D.3. Forschung und Entwicklung (FuE) 


38. Die Berichterstattung über die FuE umfasst die Darstellung der auf eine Umsetzung in 
marktfähige Produkte abzielenden Aufwendungen und die Verwertung der gewonnenen 
Forschungsergebnisse oder anderer Erkenntnisse bei der Erarbeitung wesentlich verbes-
serter Werkstoffe, Vorrichtungen, Produkte, Verfahren, Systeme oder Dienstleistungen. 
Berichtspflichtig sind die genannten Aktivitäten nur, soweit diese für eigene Unterneh-
menszwecke durchgeführt werden. 


39. Eine Berichterstattungspflicht entfällt für solche Unternehmen, die branchenüblich keine 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in einem nennenswerten Umfang betreiben (zum 
Beispiel können darunter die Handelsunternehmen fallen). Ein Verzicht auf branchenübli-
che Aktivitäten im Forschungs- und Entwicklungsbereich ist zu erläutern. 


D.4. Bestehende Zweigniederlassungen 


40. Im Allgemeinen reicht es aus, die wesentlichen Belegenheitsorte der in- und ausländi-
schen Zweigniederlassungen aufzuführen. Abweichende, die Stammhauszugehörigkeit ver-
deckende Firmierungen sind aufzuzeigen und wesent





MG
Dateianlage
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MR Dr. Ernst und Prof. Dr. Ballwieser 
antworten auf die Fragen der Teilnehmer 

 

VI. HGB auf dem Vormarsch – KMU-Schwellenwerte steigen - 
 
Die Kritik an den KMU-IAS/IFRS wurde 

in letzter Zeit immer deutlicher 

formuliert. Heute sagt sagt man, IFRS-

Light bringt nichts, denn wenn der 

Anwender die 

Möglichkeiten der 

internationalen 

Rechnungslegung 

ausschöpfen will, 

muss er doch die 

2400 IAS/IFRS-

 Seiten kennen.  

Deswegen geht der 

deutsche 

Gesetzgeber daran, das HGB zu 

ändern, zu modernisieren. 

„Perspektiven einer Modernisierung 

des deutschen Bilanzrechts“ lautete 

auch das Referat, dass MR Ernst am 4. 

Juli an der Uni München vor rd. 40 

Studenten/innen und 20 Praktikern 

gehalten hat. Prof. Dr. Ballwieser hat 

eine sehr interessante Vorlesungsreihe 

„Munich Workshop for Accounting and 

Auditing“ für die interessierte 

Öffentlichkeit aufgelegt, die mit 

hochkarätigen Referenten besetzt ist.  

Die Insider wissen bereits, dass Prof. 

Ballwieser kein Freund der IFRS-

Rechnungslegung auf deutschen 

Rechtsgebiet ist3 und deswegen waren 

wir neugierig darauf, was Dr. Ernst 

dazu aus Berlin mitbrachte.  

 

 

 

                                                 
3 Wolfgang Ballwieser, IFRS-Rechnungslegung, 
Konzept, Regeln und Wirkungen, Verlag Vahlen, 
München 2006. Das Skriptum des Referats von Dr.  
Ernst können Sie runterladen von: 
http://www.rwp.bwl.uni-
muenchen.de/files/workshop/mwaa_ernst_0707.pdf 

Auch im Justizministerium scheinen die 

IFRS-Skeptiker die Oberhand zu ge-

winnen. Dass IFRS passt nicht in die 

deutsche Bilanzierungslandschaft und 

auch nicht in die Politik, die 

Bürokratie abbauen möch-

te. Die nicht systemge-

rechte Darstellung von EK 

und FK in der deutschen 

Mittelstandsbilanz dürfte 

sich schon herumgespro-

chen haben. Denn nach 

IFRS wandert das EK der 

GmbH & Co. in die Ver-

bindlichkeiten. 

Was kann oder wird eine Modernisie-

rung des HGB bringen? 

Bei den Rückstellungen werden die 

Aufwandsrückstellungen wegfallen. 

Ansatz und Bewertungswahlrechte 

werden abgeschafft und in diesem Zu-

sammenhang werden auch die AnKo 

und HKo neu geregelt. 

Festzuhalten ist, dass die HGB-

Modernisierung noch in einem frühen 

Stadium steckt.  

Schneller wird es mit dem Wegfall der 

Prüfungspflicht mancher mittelgroßen 

KapGes gehen. Es wurden zwar noch 

keine neuen Schwellenwerte verraten, 

der Referentenentwurf ist auch noch 

nicht offiziell, aber die Anhebung soll 

deutlich ausfallen. Eine mittelgroße 

KapGes. beginnt zurzeit bei 50 Mitar-

beitern, einer Bilanzsumme von über 

4.015 T€ oder UE von über 8.030 T€. 
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Gravierende Auswirkungen durch 

Anhebung der Schwellenwerte! 

Das Justizministerium sieht in der Er-

höhung der Schwellenwerte einen 

starken Beitrag zum Abbau der Büro-

kratie in Deutschland.4  

Wir sind in dieser Frage anderer Auf-

fassung. Wenn die Prüfungspflicht in 

das Belieben der (willkürlichen) 

Schwellenwerte gestellt werden kann, 

dann kann man gleich ganz und gene-

rell auf die Prüfungspflicht verzichten. 

Und genau das wird bereits in Brüssel 

diskutiert, wie Dr. Ernst auf Nachfrage 

einräumte. Manche EU-Länder möch-

ten die Prüfungspflicht für die mittel-

große Kapitalgesellschaften ganz ab-

schaffen.  

 

Mittelstand ist nicht Kapitalmarkt, 

er braucht eigene Regeln! 

Wir fordern stattdessen eine Prüfungs-

pflicht aller nicht-kapitalmarkt-

orientierten Gesellschaften. Diese Prü-

fung sollte aber dann auch nicht mit 

den für den Kapitalmarkt geschaffenen 

Prüfungsregeln und -programmen des 

IDW durchführt werden. Die eigentü-

mergeführten Unternehmen brauchen 

keine Hakelmacher, sondern den WP 

als Fachmann und Ansprechpartner in 

betriebswirtschaftlichen Fragen.  

Dass Ergebnis sind eigene Prüfungsre-

geln und weniger Prüfer-Bürokratie.  

 

 

                                                 
4 Wir haben unsere Meinung in unserem Newsletter 
vom März 2007 siehe  http://www.wp-
net.com/Downloads/wp_net_brief_maerz_2007.pdf 
ausführlich kundgetan. 
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VII. Berichtskritik in der Kritik! 

Das Thema Berichtskritik schlägt 

immer wieder hohe Wellen. Dies ist 

nachvollziehbar, denn schon 2004 

wollte der Beirat der Kammer der 

Einzelpraxis den Prüferschein über 

die Hintertür entziehen. Nachdem 

ein Mitglied des wp.net diese Rege-

lung als verfassungsrechtlich be-

denklich rügte, kam 2006 eine neue 

Regelung, die scharf an der Verfas-

sungsmäßigkeit vorbei schrammte. 

Nur die Öffnungsklausel „Grundsätz-

lich Berichtskritik, aber mit der Öff-

nungsklausel des pflichtgemäßen 

Ermessens versehen“, passierte die 

neue Berichtskritik die Fach- und 

Rechtsaufaufsicht.  

Sinn und Zweck der Berichtskri-

tik fraglich 

Von der Qualität einer Berichtskritik 

nicht sehr überzeugt zeigten sich im 

letzten Jahr zwei großen Prüfungs-

gesellschaften. In Internet-Anzeigen 

suchte z.B. die Hamburger BDO 

Werkstudenten für die Berichtskritik.  

Auch Deloitte scheint den § 24d der 

Berufssatzung sehr eigenwillig zu in-

terpretieren, denn Mitte 2006 for-

derten sie von den Berichtskritikern 

als Profil sehr gute Kenntnisse der 

deutschen und englischen Sprache, 

eine kaufmännische Ausbildung 

bzw. betriebswirtschaftliche und 

Englischkenntnisse. Auch Ende 2006 

suchte Deloitte immer noch studen-

tische Hilfskräfte für die (formale) 

Berichtskritik. 

Was haben diese Profile mit den An-

forderungen an die Berichtskritik 

nach der Berufssatzung zu tun?  

 

 

Das WPK-Magazin I aus 2007 

brachte keine Klarheit! 

Im Heft 1 2007 des WPK-Magazins 

wurde ein Aufsatz zur Berichtskritik 

abgedruckt. Nach der Auffassung 

der Verfasser kann Berichtskritiker 

jeder sein, der persönlich und fach-

lich geeignet ist. Es drängt sich hier 

der Verdacht auf, dass es mehr um 

Quantität als um Qualität gehen 

könnte.  

Ist das im Sinne von § 24d Abs. 1 

WP/vBP-Berufssatzung?  

Leider blieb auch die für einen gro-

ßen Teil der interessierten Berufs-

kollegen wichtige Frage unbeant-

wortet, in welchen Fällen (wir plä-

dieren für eine weite Auslegung) der 

Einzel-WP (den es auch nach der 7. 

WPO-Novelle auch weiterhin noch 

geben soll) eine Berichtskritik ver-

meiden kann.  

Wir haben in dem Aufsatz leider 

keine Hinweise gefunden und sind 

deswegen aktiv geworden.  

Wp.net will Kriterien, die zur Ver-

meidung der Berichtskritik führen, 

zusammenstellen, der Kommission 

vorlegen und mit der Kommission 

dann diskutieren.  

Wir rufen Sie auf, mit zu helfen, die 

Berichtskritik erträglich zu gestal-

ten. Wenn schon Bürokratie, dann 

soll sie auch einen Nutzen für die 

Mandanten und uns haben. 
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Deswegen planen wir ein Mitglieder- 

und Interessiertentreffen mit dem 

Thema „Erfahrungsaustausch zur 

Berichtskritik“. 

Um eine bessere Diskussionsgrund-

lage zu haben, führen wir eine ano-

nyme Befragung zur Berichtskritik in 

der Wirtschaftsprüferpraxis durch. 

 

 

Wir würden uns außerordentlich 

freuen, wenn Sie sich an der Befra-

gung durch Ausfüllen des beiliegen-

den kurzen Fragebogens beteiligen. 

Selbstverständlich erfolgt die Aus-

wertung der Befragung anonym. Bit-

te geben Sie bei der Beantwortung 

des Fragebogens nur die tatsächli-

chen Verhältnisse in Ihrer WP-Praxis 

an, da es uns wichtig ist, ein realis-

tisches Bild der WP/vBP-Praxis zur 

Berichtskritik zu erhalten. 

 
Ihr  

 
Dr. Johannes von 

Waldthausen, WP / StB 

 
 

Unser Vorstand für Berlin und die Neuen Bun-
desländer ohne Mecklemburg-Vorpommern, 

Mitglied im wp-net-AK  
„Berufs- und Prüfungsgrundsätze“ 

 

 

 

 

 

 

 

 




Antwort zurück an Fax: 089/ 700 21 26


ja weiß nicht nein
A. Allgemeines
1. Wie viele Wirtschaftsprüfer gehören zu Ihrer WP-Praxis?
2.a. Wird in Ihrer WP-Praxis die externe Qualitätskontrolle gemäß § 57a WPO durchgeführt?
2.b. Wenn 2.a. ja, wie oft bisher?


B. Inhalt der Berichtskritik in Ihrer WP-Praxis (mehrere Antworten möglich)
3.a. Formale Berichtskritik (rechnerische und grammatikalische Richtigkeit des Prüfungsberichts)
3.b. Berichtskritik zur Überprüfung der Einhaltung von fachlichen Regeln
3.c. Berichtskritik zur Diskussion von wesentlichen Prüfungsfragen
3.d. Berichtskritik zur Beurteilung, ob die im Prüfungsbericht dargestellten PH und PF schlüssig sind
3.e. Anmerkungen: ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………………… ……………


……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………………… ……………


C. Durchführung und Umfang der Berichtskritik
4.a. Werden in Ihrer WP-Praxis kapitalmarktorientierte Unternehmen geprüft
4.b. Werden in Ihrer WP-Praxis gesetzliche Abschlussprüfungen durchgeführt
4.c. Werden in Ihrer WP-Praxis freiwillige Jahresabschlussprüfungen durchgeführt
4.d. Berichtskritik wird ausschließlich von Personen durchgeführt, die an der PB-Erstellung


nicht beteiligt waren
4.e. Berichtskritik i.S. von 4.d. wird bei jedem Prüfungsbericht durchgeführt
4.f. Berichtskritik i.S. von 4.d. wird bei jeder Jahresabschlussprüfung durchgeführt
4.g. Berichtskritik i.S. von 4.d. wird bei jeder gesetzlichen Abschlussprüfung durchgeführt
4.h. Wenn in Ihrer WP-Praxis nur ein WP tätig ist, wird dann für die Berichtskritik eine externe


Person beauftragt? immer häufig selten nie


Begründung/Anmerkung:… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………………… ……………
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………………… ……………


D. Beurteilung der Berichtskritik i.S. 4.d. (§ 24d Abs. 1 BS WP/vBP)
5.a. Mit der derzeitigen gesetzlichen Regelung sind Sie zufrieden?
5.b. Um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen muss man bis auf besondere Ausnahmen eine


Berichtskritik durchführen
5.c. Die Durchführung der externen Berichtskritik führt zu zusätzlichen Kosten und organisatorischem


Aufwand
5.d. Die Kommentierungen zu § 24d Abs. 1 BS WP/vBP schließen Ausnahmen von der 


Berichtskritik praktisch aus
5.e. Die Berichtskritik insbesondere für Einzelpraxen ist insgesamt zu restriktiv geregelt
5.f. Anmerkung:…………….. ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………………… ……………


……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………………… ……………


Anonyme Befragung zur Berichtskritik in der WP-Praxis





MG
Dateianlage
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VIII. Steuerrecht und IFRS/IAS – passt dies zusammen? 

Hätten Sie es sich träumen lassen, dass 

der deutsche Steuerberater mal 

IFRS/IAS für die Steuerberatung benö-

tigt? 

Durch die Prüfung der Zinsschranke 

taucht der  Steuerberater in die interna-

tionale Rechnungslegung ein. Auch 

wenn der Betrieb nicht zu einem Kon-

zern gehört, wird steuerlich ein Konzern 

fingiert, wenn er nach IFRS konsolidiert 

werden kann oder wenn der Betrieb 

seine Finanz- und Geldpolitik mit ande-

ren Betrieben einheitlich abstimmt.  

Die Freigrenze von 1 Mio. € scheint nur 

auf den ersten Blick großzügig, nach 

Schätzung von Fachleuten fallen erheb-

lich mehr Mittelständler unter die Zins-

schranke als vom Finanzministerium 

immer behauptet. Gerade fremdfinan-

zierte Grundstücksunternehmen stoßen 

schnell an die Zinsschranke. Da es sich 

um eine Freigrenze handelt, führt die 

Überschreitung auch nur von einem Eu-

ro möglicherweise zum IFRS.  

Unser Vorstand aus Schwerin, WP/StB 

Thies Wöllecke, ist schon intensiv invol-

viert und kann Ihnen deswegen sein Ar-

beitsergebnis zur Verfügung stellen.  

 

IASB mischt künftig im deutschen Steuerrecht mit!! 

  

  

Professor  

Sir David 

Tweedie 

Chairman 

Thomas E 

Jones  

Vice-

Chairman 

Kennen Sie diese beiden freundlich lächelnden Herren? 

Jeder WP/vBP und künftig auch jeder deutsche Steuerberater 

sollte jedenfalls die Organisation kennen, der diese Herren 

vorstehen. Die beiden früheren Peat Marwick (heute KPMG)-

Partner/Mitarbeiter stehen dem IASB vor 

Der deutsche Gesetzgeber hat in der Steuerreform 2008 die 

internationale Rechnungslegung in die Steuerreform fest ver-

ankert.  

Bilder von der Website der IASB 

Keine Angst vor der Zinsschranke durch die wp.net IFRS/IAS-Fachseminare 

Das für Okt. 2007 geplante 3-Tages-Seminar zur IAS/IFRS-Rechnungslegung und 

der zusätzliche Tag mit der IFRS-Konzernrechnungslegung erhalten durch die Zins-

schranke neue, aktuelle Brisanz. Aus aktuellen Anlass wird der Referent auch ein-

gehen auf: 1.) den neuen § 4h EStG, 2.) die EK-Definition nach IFRS, 3.) den EK-

Ausweis bei Personengesellschaften und 4.) die Konsequenzen aus § 4h EStG. 

So günstig (vor allem für die wp.net-Mitglieder) erhalten Sie von keinem Anbieter 

dieses notwendige IFRS-Wissen vermittelt! 




T H I E S  W Ö L L E C K E  
D I P L O M - K A U F M A N N  ( F H )  


WIRTSCHAFTSPRÜFER – STEUERBERATER 
 


Betr.:  Unternehmensteuerreform 2008  
Datum: 18. Juni 2007 


Prüfschema zur Zinsschranke - § 4h EStG 


Kapitalgesellschaften  Folge / weitere Prüfung 


1. Ist der Betrag der Zinsaufwendungen i.S.d. § 4h Abs. 


3 EStG n.F, soweit dieser den Betrag der Zinserträge 


übersteigt, kleiner als € 1,0 Mio.? 


 ja: 
§ 4h Abs. 1 EStG n.F. ist 
nicht anzuwenden.  


nein: weiter mit 2. 


2. Gehört der „Betrieb“ zu einem Konzern i.S.d. § 4h 


Abs. 3 EStG n.F.? 


 ja: weiter mit 7. 


nein: weiter mit 3. 


3. Ist am Grund- oder Stammkapital der Gesellschaft 


ein Anteilseigner unmittelbar oder mittelbar zu mehr 
als einem Viertel beteiligt (wesentlich beteiligter An-


teilseigner)? 


 ja: weiter mit 4. 


nein: 
§ 4h Abs. 1 EStG n.F. ist 
nicht anzuwenden 


4. Betragen die Vergütungen für Fremdkapital an ei-


nen wesentlich beteiligten Anteilseigner der Gesell-


schaft mehr als 10% der die Zinserträge überstei-


genden Zinsaufwendungen i.S.d. § 4h Abs. 3 EStG 


n.F.? 


 ja:  Zinsschranke greift! 


nein: weiter mit 4a. 


4a. Kann dies nachgewiesen werden?  ja: weiter mit 5. 


nein: Zinsschranke greift! 


5. Betragen die Vergütungen für Fremdkapital an eine 


einem wesentlich beteiligten Anteilseigner nahe ste-
hende Person i.S.v. § 1 Abs. 2 AStG mehr als 10% 


der die Zinserträge übersteigenden Zinsaufwendun-


gen i.S.d. § 4h Abs. 3 EStG n.F.? 


 ja: Zinsschranke greift! 


nein: weiter mit 5a. 
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5a. Kann dies nachgewiesen werden?  ja: weiter mit 6. 


nein: Zinsschranke greift 


6. Betragen die Vergütungen für Fremdkapital an ei-


nen Dritten, der auf einen wesentlich beteiligten An-


teilseigner oder eine diesem nahe stehende Person 


i.S.v. § 1 Abs. 2 AStG zurückgreifen kann, mehr als 
10% der die Zinserträge übersteigenden Zinsaufwen-


dungen i.S.d. § 4h Abs. 3 EStG n.F.? 


 ja: Zinsschranke greift! 


nein: weiter mit 6a. 


 


6a. Kann dies nachgewiesen werden?  ja: 
§ 4h Abs. 1 EStG n.F. ist 
nicht anzuwenden. 


nein: Zinsschranke greift! 


Konzerngesellschaften   


7. Ist am Grund- oder Stammkapital einer einem Kon-


zern zugehörigen Gesellschaft ein Anteilseigner 
unmittelbar oder mittelbar zu mehr als einem Viertel 
beteiligt, der selbst nicht zum Konzern gehört (we-


sentlich beteiligter Konzernanteilseigner)? 


 ja: weiter mit 8. 


nein: weiter mit 11. 


8. Betragen die Vergütungen für (Konzern-) Fremd-
kapital der Gesellschaft oder eines anderen demsel-


ben Konzern zugehörigen Rechtsträgers an einen 


wesentlich beteiligten Konzernanteilseigner mehr als 
10% der die Zinserträge übersteigenden Zinsaufwen-


dungen i.S.d. § 4h Abs. 3 EStG n.F.? 


 ja: Zinsschranke greift! 


nein: weiter mit 8a. 


8a. Kann dies nachgewiesen werden?  ja: weiter mit 9. 


nein: Zinsschranke greift! 
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9. Betragen die Vergütungen für (Konzern-) Fremd-


kapital der Gesellschaft oder eines anderen dem-


selben Konzern zugehörigen Rechtsträgers an eine 


dem wesentlich beteiligten Konzernanteilseigner 


nahe stehende Person i.S.v. § 1 Abs. 2 AStG mehr 
als 10% der die Zinserträge übersteigenden Zins-


aufwendungen i.S.d. § 4h Abs. 3 EStG n.F.? 


 ja: Zinsschranke greift! 


nein: weiter mit 9a. 


9a. Kann dies nachgewiesen werden?  ja: weiter mit 10. 


nein: Zinsschranke greift! 


10. Betragen die Vergütungen für (Konzern-) Fremd-
kapital der Gesellschaft oder eines anderen dem-


selben Konzern zugehörigen Rechtsträgers an einen 


Dritten, der auf einen wesentlich beteiligten Kon-


zernanteilseigner oder eine diesem nahe stehende 
Person i.S.v. § 1 Abs. 2 AStG zurückgreifen kann, 
mehr als 10% der die Zinserträge übersteigenden 


Zinsaufwendungen i.S.d. § 4h Abs. 3 EStG n.F.? 


 ja: Zinsschranke greift! 


nein: weiter mit 10a. 


10a. kann dies nachgewiesen werden?  ja: weiter mit 11. 


nein: Zinsschranke greift! 


11. Ist die Eigenkapitalquote des „Betriebs“ am Schluss 


des vorangegangenen Abschlussstichtags gleich 
hoch oder höher als die Eigenkapitalquote des Kon-


zerns? 


 ja:  
§ 4h Abs. 1 EStG n.F. ist 


nicht anzuwenden. 


nein: weiter mit 11a. 


11a. Wird die Eigenkapitalquote des Konzerns um maxi-
mal einen Prozentpunkt unterschritten? 


 ja: 
§ 4h Abs. 1 EStG n.F. ist 
nicht anzuwenden. 


nein: Zinsschranke greift! 


 


____________________ 
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X. Mitgliedertreffen des wp.net 

Wp.net ist bundesweit aufgestellt. 

Von Anfang an und verstärkt 2007 

treffen sich die Mitglieder sowie je-

ne, die uns erst mal beschnuppern 

wollen, zu fachlichen Gedankenaus-

tausch und fachlichen Vorträgen.  

Folgende Themen wurden u.a. in 

diesem Jahr bereits behandelt:  

√ Rechnungslegungshinweis für 
mittelgroße KapGes.,  

√ Der neue PH 9.100.1 und die 
Entwürfe der EPS 460, PS 261 
und 300,  

√ Offenlegung ab 2007,  

√ IDEA in der Finanzamtspraxis,  

√ WPO-Novelle,  

√ u.v.Themen mehr. 

Folgende Themen stehen für den 

Herbst noch auf der Agenda: 

√ Die Entwürfe der Prüfungs-

standards 140 und 460 

√ Die Steuerreform mit der Zins-
schranke 

√ Der Rechnungslegungshinweis 
zum Lagebericht einer mittel-
großen KapGes., 

√ Offenlegung übers Internet 

Gerade im Hinblick auf künftige ge-

meinsame Projekte ist es wichtig, 

dass man sich auch außerhalb der 

Arbeitszeit zusammensetzt. 

 

Vorstand WP/StB/CPA Jörg Müller, Siegen, erläu-

tert in Köln seine Erfahrungen mit audicon.  

 

Schauen Sie also bei einem der nächsten Treffen bei uns vorbei auch wenn Sie 

(noch) nicht Mitglied sind und lernen Sie uns, die Mitglieder und die Vorstände 

des wp.net, kennen. 

Sie sind herzlich dazu eingeladen. 
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XI. Ihre wp-net Ansprechpartner in Deutschland 

Die Vorstände des wp.net 

 
Michael Gschrei, 
WP StB Dipl.Kfm. 
Leonrodstr. 68,  
80636 München 
Tel: 089/700 21 25 
Fax: 089/700 21 26 
mgschrei@arcor.de 

 
Geschäftsführender 
Vorstand und 

 

 
Jörg Müller, WP StB 
CPA Dipl.-Kfm. 
SiegRevision GmbH 
Bismarckstr. 24, 57076 
Siegen  
Tel: 0271/2507625 Fax: 
0271/25076-10 
j.mueller@siegrevision.de 

Ehrenamtlicher Vorstand 
 

Leitung der Landesgruppe Bayern 
 

Leitung der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen Vor-

sitzender des  Gesamtvorstandes 

Herr Walter Pilz, 
WP RA FA f. Steuerr. 
Untere Laube 16, 
78462 Konstanz  
Tel: 07531/1322-0, 
Fax: 07531/1322-99 
wp@kanzlei-pilz.de 
 

 

Herr Dr. Johannes 
von Waldthausen 
WP StB Dipl.-Kfm. 
Schlüterstr. 3, 10625 
Berlin 
Tel: 030/3100 78 70, 
Fax: 030/3100 78 7-19 
info@jvw-wp.de 

  

Ehrenamtlicher Vorstand und Leitung der 
Landesgruppe Baden-Württemberg 

Ehrenamtlicher Vorstand und Leitung der Lan-
desgruppe Berlin, Brandenburg, Sachsen, Thü-
ringen und Sachsen-Anhalt 

Frau Antje Pittner, 
WPin/StBin, Dipl.-Oec. 
Hawstr. 2a, 54290 
Trier  
Tel:0651/17069 19, 
Fax:0651/170 69 21 
antje.pittner@treviris-
treuhand.de 

 
  

Herr Thies Wöllecke, 
WP StB Dipl.-Kfm. (FH) 
Geschwister-Scholl-Str. 
4, 19053 Schwerin  
Tel: 0385 / 207 99 47, 
Fax: 0385 / 208 89 75 
woellecke@wp-
woellecke.de 

 
 

Ehrenamtlicher Vorstand und Leitung der 
Landesgruppe Rheinland-Pfalz, Hessen und 
Saarland 

Ehrenamtlicher Vorstand und Leitung der Lan-
desgruppe Hamburg, Bremen, Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern 
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Haben Sie Kritik, Anregungen oder Fragen? Möchten Sie den wp.net-Newsletter 

abbestellen oder uns eine Adressänderung mitteilen? Dann nehmen Sie mit uns 

Kontakt auf:  

Die Autoren dieser Ausgabe waren die Wirtschaftsprüfer Michael Gschrei, Dr. 

Johannes von Waldthausen und Thies Wöllecke. 

Herausgeber des wp.net-Newsletters: 

wp.net e.V. 

Dipl.-Kfm. Michael Gschrei 
gf.Vorstand wp.net 
Wirtschaftsprüfer │ Steuerberater 

Stiftsbogen 102 │ 81375 München 
Tel.:089 / 700 21 -25 │ Fax: - 26 

VR-Nr.: München 18850 
eMail: info@wp-net.com 

 

Anlagen 

√ Prüffschema Zinsschranke 

√ wp.net Rechnungslegungshinweis „Lagebericht für mittelgroße KapGes. 

√ Personelle Zusammensetzung des HFA des IDW 

√ Befragung zur Berichtskritik 

√ Neues aus der 7. WPO-Novelle 

√ Wp.net-Mitgliedertreffen im Herbst 2007 

√ Seminarliste mit Anmeldung 

 




